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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

die Ursachen von Arbeitsunfällen  aufzuklären, 
ist ein notwendiger Teil der Arbeit einer Auf-
sichtsperson. Während meiner Zeit im Aufsichts-
dienst habe ich selbst häufig Betriebsstätten 
 aufgesucht, an denen Menschen schwer ver-
letzt worden sind. Ich habe gesehen, was solche 
 Ereignisse mit den Menschen in einem Betrieb 
machen. Die Bandbreite reichte von Ungläubig-
keit und Bestürzung bis zu Schock und tiefer 
Verzweiflung. Manchmal haben sich die Betrof-
fenen nie von dem Erlebten erholt. 

Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
wissen Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen aus ihrer Arbeit in Prävention und Rehabilitation, wie traumatische Ereignisse auf 
die menschliche Psyche wirken können. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir 
daher auch die Versorgung unserer Versicherten auf diesem Gebiet ausgebaut. Das Ziel 
unserer Unterstützungsangebote ist, psychischen Gesundheitsschäden frühzeitig ent-
gegenzuwirken, bevor sie chronisch werden. 

Damit das geschehen kann, ist es wichtig, dass die Betriebe uns melden, wenn Beschäf-
tigte einem traumatischen Ereignis ausgesetzt waren. Voraussetzung hierfür ist eine 
Unternehmenskultur, die die Gefühle der Beschäftigten ernst nimmt und das offene 
Gespräch hierüber fördert. 

Eine solche Unternehmenskultur ist nicht nur in Extremsituationen ein Gewinn. Ich 
glaube, sie hilft auch insgesamt, mit psychischen Belastungen bei der Arbeit besser 
klarzukommen. Dafür braucht es Führungskräfte, die den Dialog über belastende 
 Erfahrungen als essenziellen Teil ihrer Führungsaufgabe verstehen. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Burn-out, psychosomatische Beschwerden 
und Erschöpfung am Arbeitsplatz 
Key Facts 

• Ein Drittel der Erwerbstätigen hat bei der Arbeit häufig mit gesundheitlichen 
Beschwerden zu kämpfen, fühlt sich müde und erschöpft 

• Beschwerden und Erkrankungen resultieren auch aus arbeitsbedingter 
 psychischer Belastung 

• Teufelskreise aus Belastung und Beschwerden erhöhen den Handlungsdruck 

Autorin 

 Jasmine Kix 

Burn-out, psychosomatische Beschwerden und Erschöpfung sind auf dem Vormarsch. Aktuell 
sind circa 30 Prozent der Erwerbstätigen davon betroffen. Der Beitrag gibt einen Überblick über 
auftretende Beschwerden sowie arbeitsbedingte Risikofaktoren und verweist auf Empfehlungen 
für Prävention und Arbeitsschutz. 

D ie Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) und 
das Bundesinstitut für Berufsbil-

dung (BIBB) führen alle sechs Jahre die 
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
durch, in der auch gesundheitliche Be-
schwerden und der subjektive Gesund-
heitszustand erhoben werden. 

Abgefragt werden dabei zum Beispiel mus-
kuloskelettale Beschwerden, Kopfschmer-
zen, Magen-/Verdauungsbeschwerden, 
Schwindel, Herzschmerzen, Ohrgeräu-
sche, Müdigkeit, emotionale/körperliche 
Erschöpfung, Schlafstörungen, Reizbar-
keit, Niedergeschlagenheit. 

Ein Drittel hat häufig 
 Beschwerden bei der Arbeit 

Vor allem nächtliche Schlafstörungen, Mü-
digkeit, Mattigkeit und Erschöpfung haben 
seit der letzten Befragung signifikant zuge-
nommen. Auch der Anteil der Erwerbstäti-
gen, die ihren Gesundheitszustand weniger 
gut oder schlecht beurteilen, ist signifikant 
gestiegen. 

Auch Auswertungen der BAuA-Arbeitszeit-
befragungen von 2017, 2019 und 2021 zei-
gen ein ähnliches Bild. Ungefähr 30 Pro-

zent der Erwerbstätigen geben an, sowohl 
ihren Gesundheitszustand eher als mittel/
schlecht als auch ihre Arbeitsfähigkeit als 
eher schlecht einzuschätzen, 35 Prozent 
haben häufig Schlafstörungen. 32 Prozent 
fühlen sich emotional erschöpft.[2] Aktuel-
lere Zahlen der BAuA werden in nächster 
Zeit vorliegen, sodass abzuwarten bleibt, 
wie sich die Situation entwickelt hat. 

Dieses Bild fügt sich in das Bild, das viele 
andere gesundheitsbezogene Auswertun-
gen, wie zum Beispiel die der gesetzlichen 
Krankenkassen und der Rentenversiche-
rung, zeigen. Im Jahr 2022 gingen demnach 

14,6 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage 
auf eine psychische Erkrankung zurück.[3] 
Psychische Erkrankungen waren im Jahr 
2023 mit 42 Prozent der mit Abstand häu-
figste Grund für Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit.[4] 

Die Psychosomatik als medizinische 
Fachdisziplin befasst sich im Schwer-
punkt mit Problemlagen und Erkrankun-
gen, die durch das Wechselspiel und die 
Verbindung von Soma (dem Körper) und 
der Psyche (seelische Vorgänge) geprägt 
sind.[5] 

Anteil der Erwerbstätigen, bei denen psychosomatische Beschwerden in den letzten 
zwölf Monaten häufig während der Arbeit beziehungsweise an Arbeitstagen aufgetre
ten sind 

Beschwerde Anteil in Prozent 

allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit oder Erschöpfung 49 

körperliche Erschöpfung 37 

nächtliche Schlafstörungen 30 

Nervosität oder Reizbarkeit 29 

emotionale Erschöpfung 26 

Niedergeschlagenheit 22 
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Besorgniserregend sind in diesem Kontext 
auch neuere Erhebungen des Robert Koch-
Instituts (RKI). Im Jahr 2022 bewerteten nur 
36 Prozent der deutschen Bevölkerung ih-
ren psychischen Gesundheitszustand ins-
gesamt als sehr gut oder ausgezeichnet. 
20 Prozent zeigen eine auffällige Belastung 
durch depressive Symptome (wenig Inter-
esse oder Freude an Tätigkeiten und Nie-
dergeschlagenheit, Schwermut und Hoff-

nungslosigkeit). Dramatisch ist, dass es 
seit 2019 zu einer Verdopplung dieses An-
teils kam und die Entwicklung über alle Be-
völkerungsgruppen hinweg zu beobachten 
ist. Besonders betroffen sind Menschen mit 
niedrigem sozioökonomischem Status.[6] 
Der Beruf ist ein wichtiger Bestandteil des 
sozioökonomischen Status.[7] Der zuletzt 
genannte Zusammenhang, der auch in der 
Forschung noch unterrepräsentiert ist[8], 
hat auch besondere Implikationen für Prä-
vention und Arbeitsschutz. 

Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
schätzte 2018 die Kosten von psychischen 
Erkrankungen durch Produktivitätsausfall, 
Ausgaben der Sozialversicherungen und 
Ausgaben in der Versorgung in Deutsch-
land auf 4,8 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts.[9] Da sich die Lage seit 2018 weiter 
verschärft hat, dürfte der Anteil heute so-
gar noch höher liegen. 

Psychosomatische Beschwerden, Erschöp-
fung und psychische Erkrankungen sind 
somit sehr weit verbreitet und belasten 
nicht nur Betroffene, sondern sind eine 
Herausforderung in allen Bereichen der 
Gesellschaft, so auch am Arbeitsplatz. 

Burn-out ist gemäß ICD-11 „ein Syndrom, 
das als Folge von chronischem Stress am 
Arbeitsplatz konzeptualisiert wird, der 
nicht erfolgreich bewältigt wurde. 

Es ist durch drei Dimensionen gekenn-
zeichnet: 

1. Gefühle der Energieerschöpfung 
oder Erschöpfung 

2. Erhöhte mentale Distanz zur Arbeit 
oder Gefühle von Negativismus 
oder Zynismus in Bezug auf die 
Arbeit 

3. Ein Gefühl der Ineffektivität und des 
Mangels an Leistung 

Burn-out bezieht sich speziell auf Phäno-
mene im beruflichen Kontext und sollte 
nicht zur Beschreibung von Erfahrungen 
in anderen Lebensbereichen verwendet 
werden.“[10][11] 

Stress ist ein Zustand im Menschen, der 
durch erhöhte psychische und physische 
Aktivierung gekennzeichnet ist, die aus 
einer negativen Beurteilung der auf 
diese Person einwirkenden psychischen 
Belastung als Bedrohung seiner Ziele 
resultiert.[12] 

Mögliche arbeitsbezogene 
 Ursachen 

Psychische und psychosomatische Be-
schwerden können ganz unterschiedliche 
Ursachen haben. Arbeitsbedingungen sind 
dabei ein Faktor unter vielen, allerdings 
ein wichtiger, da Arbeit für die meisten 
Menschen einen einflussreichen Lebens-
bereich darstellt. 

Ungünstige psychische Belastung kann 
vielfältige Gefährdungen der Gesundheit 
verursachen, mitverursachen und mitbe-
einflussen. Folgen können nicht nur, wie 
häufig angenommen, psychische Erkran-
kungen wie Depressionen oder Angststö-
rungen sein, sondern zum Beispiel auch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere 
Erkrankungen.[13] 

Auf Basis einer wachsenden Zahl me-
thodisch adäquater Studien wie Längs-

schnittstudien, Metastudien und epide-
miologischer Forschung liegen seit Jahren 
bedeutsame Hinweise auf Zusammenhän-
ge und Wechselwirkungen von ungünstiger 
psychischer Belastung, Arbeitsstress und 
Erkrankungsrisiken vor: 

• psychosomatische Beschwerden wie 
Schlafstörungen und Erschöpfung 
bei hohen beruflichen Anforderun-
gen (Zeitdruck, hohe Arbeitsintensi-
tät, konkurrierende Anforderungen)[14] 

• Burn-out und Erschöpfung bei hohen 
beruflichen Anforderungen/hoher 
Arbeitsmenge, Arbeitsplatzunsicher-
heit und hohen emotionalen Anfor-
derungen[15][16] 

• Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Schlaganfälle oder Vor-
hofflimmern bei chronischem, mit 
der Arbeit assoziiertem Stress, durch 
hohe berufliche Arbeitsanforderun-
gen bei niedrigem Handlungsspiel-
raum, beruflichen Gratifikationskri-
sen, Arbeitsplatzunsicherheit oder 
überlangen Arbeitszeiten[17] 

• Depressionen bei beruflichen Grati-
fikationskrisen, bei geringer sozialer 
Unterstützung, bei Arbeitsplatzun-
sicherheit, bei emotionalen Arbeits-
anforderungen, bei organisationaler 
Ungerechtigkeit, bei Mobbing und 
sehr langen Arbeitszeiten sowie 
Angststörungen bei hohen berufli-
chen Anforderungen[18] 

Dass die häufig auftretende Kombination 
der oben genannten Belastungsfaktoren 
die Risiken für Erkrankungen ungünstig 
beeinflusst, verdient zusätzliche Beach-
tung.[19][20] Dies konnte unter anderem auch 
eindrucksvoll eine große finnische Längs-
schnittstudie in Bezug auf das Risiko für 
vorzeitige Erwerbsminderung zeigen.[21] 

Die Forschungslage 
zu den Zusammen
hängen und Wech
selwirkungen von 
ungünstiger psychi
scher Belastung und 
Erkrankungen ent
wickelt sich stetig 
weiter.“ 



5

DGUV Forum 9/2024     Schwerpunkt Psyche 

Die Forschungslage zu den Zusammen-
hängen und Wechselwirkungen von un-
günstiger psychischer Belastung und Er-
krankungen entwickelt sich stetig weiter. 
Eine intensive methodische und inhalt-
liche Diskussion unterstreicht das Be-
mühen, den Erkenntnisstand weiter zu 
verbessern.[22][23][24][25][26] 

Eine der Fragen, die in der Wissenschaft 
unter methodischen Gesichtspunkten ge-
nau betrachtet wird und die auch den Ak-
teurinnen und Akteuren im Arbeitsschutz 
häufig begegnet: ob beanspruchte Erwerbs-
tätige Arbeitsbedingungen anders, nega-
tiver, beurteilen und sich stärker belastet 
fühlen. Dies ist durchaus so, allerdings 
hebt dieser Faktor die Bedeutung ungünsti-
ger psychischer Belastung als Risikofaktor 
keinesfalls auf.[27] 

Dass ungünstig gestaltete Arbeitsbedin-
gungen mit dem späteren Auftreten von 
Erkrankungen signifikant zusammenhän-
gen und das entsprechende Erkrankungs-
risiko dadurch zum Teil deutlich erhöht 
ist, konnte in Längsschnittstudien und 
epidemiologischer Forschung belastbar 
gezeigt werden.[28] 

Stress, der kurzfristig anhält, ist nicht als 
problematisch anzusehen. Ein gewisses 
Maß an Anspannung und Aktivierung 
gehört dazu, um Herausforderungen zu 
meistern, zu lernen und neue Fähigkei-
ten zu entwickeln. Stressreaktionen kön-
nen dann in Erholungsphasen reguliert 
werden. Über längere Zeit andauerndes 
Stresserleben kann allerdings psychoso-
matische Beschwerden und Erkrankun-
gen verursachen, mitverursachen oder 
beeinflussen. Die Dosis und die Dauer 
von Stress sind daher entscheidend. 

Teufelskreise erhöhen den 
Handlungsdruck weiter 

Erwerbstätige mit bestehenden gesund-
heitlichen Problemen und Erkrankungen 
haben ein besonders hohes Risiko, durch 
ungünstige psychische Belastung in nega-
tive Belastungsspiralen zu geraten.[29] Im 
Übrigen betrifft dies nicht nur gesundheit-
liche Beeinträchtigungen im Bereich des 
psychischen Befindens, sondern zum Bei-
spiel auch Herz-Kreislauf- und andere Er-
krankungen.[30] 

Gerade weil ein so großer Teil der Erwerbs-
bevölkerung durch gesundheitliche Beein-
trächtigungen in seiner Leistungs-, Arbeits- 
und Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist, 
haben die ermittelten Risikofaktoren eine 
hohe Bedeutung. 

Aus den Erfahrungen des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM) ist be-
kannt, dass unter anderem Anpassungen 
am Arbeitsplatz und Unterstützung durch 
Arbeitgebende sowie durch Kolleginnen 

Erwerbstätige mit bestehenden gesundheitlichen 
Problemen und Erkrankungen haben ein besonders 
hohes Risiko, durch ungünstige psychische Belas
tung in negative Belastungsspiralen zu geraten.“ 

und Kollegen helfen, Arbeitsunfähigkei-
ten und Rückfälle zu verhindern.[31] Dar-
aus lässt sich ableiten, dass Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes, der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung (BGF) und des BEM 
den größten Nutzen haben, wenn sie in-
einandergreifen und verzahnt betrachtet 
werden. 

Mehr Engagement im Arbeits-
schutz dringend erforderlich 

Psychische Belastung bei der Arbeit ist im 
Arbeitsschutz längst kein Nischenthema 
mehr. Dort, wo Arbeit als Einflussfaktor 
für Gesundheitsbeeinträchtigungen in-
frage kommt, sind nach Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) Arbeitgeber und Arbeitge-
berinnen in der Pflicht, Gefährdungen zu 
beurteilen und geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um diesen wirkungsvoll zu begeg-
nen. Dies gilt auch, wenn es darum geht, 
negative Belastungsspiralen zu unterbin-
den, wenn also ein großer Anteil der Er-
werbstätigen bereits mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zu tun hat und arbeits-
bedingte Einflüsse eine Rolle spielen. Mehr 
Engagement im Bereich der psychischen 
Belastung ist im Arbeitsschutz dringend 
erforderlich. 

Leider werden aktuell Debatten darüber, 
dass sich die Erwartungen der Menschen 
in Bezug auf gesundheitsgerechte Arbeits-
bedingungen verändern, häufig undifferen-
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ziert und zum Teil unsachlich geführt. Es 
ist nicht zu erwarten, dass die Lage sich 
dadurch verbessern wird. Vielmehr be-
steht die Chance, Wechselwirkungen von 
arbeitsbedingter psychischer Belastung 
und Gesundheit anzuerkennen und ein 
Umdenken anzustoßen. 

Die Unfallversicherungsträger unterstüt-
zen durch Beratung vor Ort, durch um-
fassendes Veranstaltungs- und Qualifi-
zierungsangebot und weitere allgemeine 
und branchenspezifische Materialien und 

Angebote. Dies ist mehr denn je notwendig, 
da Arbeitgebende, Arbeitsschutzakteure 
und Präventionsfachleute einen anhaltend 
hohen Bedarf an Austausch und Hilfestel-
lungen haben. 

So wurden im Jahr 2022 unter Berücksich-
tigung bestehender Vorschriften und Re-
geln des Arbeitsschutzes, wissenschaft-
licher Erkenntnisse sowie Leitlinien und 
Normen Gestaltungsanforderungen und 
-ziele zum Schutz vor Gefährdungen durch 
psychische Belastung im breiten Konsens 

konkretisiert[32] und das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS) beauf-
tragte den Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit (ASGA), eine 
staatliche Regel zur psychischen Belas-
tung zu erarbeiten. Die gesetzliche Un-
fallversicherung wird sich auch bei der 
Erstellung dieser Regel mit ihrer Fach-
kompetenz einbringen und ihre eigenen 
Präventionsleistungen entsprechend kon-
tinuierlich weiterentwickeln, um sich im 
Sinne der Gesundheit von Erwerbstätigen 
einzubringen.[33]  ←
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[26] Thinschmidt, M.; Deckert, S.; Then, F. 
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arbeitsbedingter psychosozialer Belastungs-
faktoren auf die Entstehung psychischer 
Beeinträchtigungen und Erkrankungen, BAuA-
Bericht, Dortmund 2014. 
[27] Madsen, IE.; Nyberg, ST. et al., 2017. 
[28] Thinschmidt, M.; Deckert, S.; Then, F. et 
al., 2014. 
[29] Guthier, C.; Dormann, C. et al., 2020. 
[30] Thinschmidt, M.; Deckert, S.; Then, F. et 
al., 2014. 
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Arbeitsmedizin, 2020. 
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 Belastung in der Gefährdungsbeurteilung – 
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[33] Ludwig, S.; Kix, J.; Taskan-Karamürsel, E.: 
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Regelwerk. In: DGUV Forum 12/2022, https://
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Führung sicher- und gesundheitsgerecht – 
Nicht nur der Führungsstil entscheidet 
Key Facts 

• Führung hat einen entscheidenden Einfluss auf sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen und Verhaltensweisen 

• Vielfach wird Führungserfolg oder -misserfolg an der einzelnen Führungskraft 
festgemacht 

• Führungskräfte bewegen sich jedoch innerhalb einer organisationalen Struktur, 
weshalb auch Rahmenbedingungen mitbetrachtet werden müssen 

Autorin und Autor 

 Dr. Marlen Cosmar 
 Dr. Just Mields 

Täglich wird in den Medien betont, dass die Arbeitswelt vor großen Herausforderungen steht. 
Digitale Transformation, hohe Fehlzeiten, Fachkräftemangel, geringe Produktivität und fehlende 
Kreativität – Führung ist für die sichere und gesunde Bewältigung dieser Herausforderungen 
entscheidend. Doch es reicht nicht aus, Führungskräfte zu diesen Themen zu schulen. 

D ie digitale Transformation ist kei-
ne Zukunftsvision aus dem Silicon 
Valley. Sie findet hier und heute 

statt; in großen und kleinen Unterneh-
men. Sie kommt selten als Umsturz. Es 
ist ein fortlaufender, dynamischer Ver-
änderungsprozess. Führung hat hier eine 
zentrale Bedeutung. Die Transformation 
wird zwar durch Technik getrieben, wirkt 
sich aber auf alle Ebenen der Organisation 
aus. Das betrifft Führung, Kooperation und 
Unternehmenskultur. Mit Blick auf Füh-
rung wird im Weißbuch des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (BMAS)[1] 
übereinstimmend die Notwendigkeit neuer 
und angepasster Führungskultur betont, 
um den diversen Anforderungen der Arbeit 
4.0 zu begegnen. 

Auch vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels stehen sichere und gesunde Ar-
beitsbedingungen im Fokus. Beschäftigte 
erwarten heute oft flexiblere Strukturen so-
wie sicherheits- und gesundheitsgerechte 
Rahmenbedingungen. Das gilt nicht nur 
für den hoch qualifizierten Bereich. Ge-
rade auch im Niedriglohnbereich werden 
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
sowie gute Qualifizierung zunehmend zum 
Mittel, um Personal längerfristig zu halten. 

Führung neu definieren 

Traditionell wird Führung mit den Fähig-
keiten einzelner Personen verknüpft. Es 
werden besondere Charakter- oder Per-
sönlichkeitseigenschaften erwartet: Cha-
risma und Durchsetzungsvermögen, die 
Fähigkeit, analytisch zu denken oder seine 
Ellenbogen zu gebrauchen. Bei Personal-
entwicklerinnen und -entwicklern herrscht 
vielfach die Überzeugung, eine Führungs-
kraft ist dann gut, wenn sie den aktuell 
in der Managementliteratur angesehenen 
Führungsstil beherrscht:  transformationale 
Führung, Management-by-Ansätze[2] und so 
weiter. Aber das allein ist zu wenig, denn 
der Führungsstil muss auch zur Kultur des 
Unternehmens und der aktuellen Situation 
des Betriebs passen. Gesundheitsgerechte 
Führung braucht nach Ducki und Felfe[3] 
fünf zentrale Voraussetzungen. Zu diesen 
zählen: 

1. eine an humanen Werten aus-
gerichtete Unternehmens- und 
 Führungskultur 

2. verantwortungsbewusste 
 Führungskräfte 

3. Information und Reflexion 
4. genügend Zeit 

5. offene und transparente 
 Kommunikation 

Thomson et al.[4] betonen in ihrem Modell 
die Bedeutung organisationaler Rahmen-
bedingungen für die Gesundheit von Füh-
rungskräften und Beschäftigten. Konkret 
benennen sie Struktur, Organisationsklima 
sowie die Unternehmenskultur. Spieß und 
Stadler[5] weisen in ihrem Vier-Ebenen-Mo-
dell ebenfalls auf solche Faktoren sowie au-
ßerdem auf die Bedeutung von Führung für 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen hin, 
die wiederum Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten entscheidend beeinflusst. 

Ebenen sicherheits- und 
 gesundheitsgerechter Führung 

Damit Führung in Unternehmen und Ein-
richtungen sicherheits- und gesundheits-
gerecht gestaltet werden kann, kann auf 
den folgenden vier Ebenen angesetzt wer-
den (Abbildung 1): 

• Selbstführung 
• Führung von Beschäftigten 
• Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
• Führungskultur und Management von 

Sicherheit und Gesundheit 
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Abbildung 1: Die vier Ebenen sicherheits- und gesundheitsgerechter Führung 
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Fehlern

Die Basis ist die Selbstführung der Füh-
rungskraft. Denn auf sich selbst zu ach-
ten, ist die Voraussetzung, um positiv auf 
Mitarbeitende einwirken zu können. Wich-
tig ist, eigenes Zeit-, Fehler- und Ressour-

cenmanagement im Blick zu haben sowie 
Achtsamkeit für mögliche Sicherheits- und 
Gesundheitsgefahren im Arbeitsalltag zu 
entwickeln. 

Die zweite Ebene zielt auf die Beziehung 
zwischen Führungskraft und Beschäftig-
ten. Fairness, Gerechtigkeit, Respekt und 
Rücksichtnahme bilden eine gute Basis für 
eine produktive Zusammenarbeit. Werden 
diese Werte nicht gelebt, entsteht Frustra-
tion und das soziale Klima gefriert. Eine 
gute Zusammenarbeit ist kaum möglich. 
Die Beziehung zu den Beschäftigten wird 
auch durch die Art und Weise geprägt, wie 
Führungskräfte, Leitung und Beschäftigte 
ihre eigene Rolle verstehen und welche Er-
wartungen sie an die anderen haben. Die 
zentrale Frage ist hier: Wer trägt welche 
Verantwortung wofür und wie soll diese 
wahrgenommen werden? 

Auf der dritten Ebene steht die Verant-
wortung für die Arbeitsbedingungen. 
Führungskräfte sollten die Belastung an 
den Arbeitsplätzen ihrer Mitarbeitenden 
ermitteln und wenn es erforderlich ist, Maß-
nahmen zu sicherer und gesunder Arbeit 
ergreifen. Diese Maßnahmen werden über 

die Gefährdungsbeurteilung abgebildet, so 
wie sie in §§ 4 und 5 des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) vorgeschrieben ist. Die 
Verantwortung für die Gefährdungsbeurtei-
lung liegt bei der Unternehmensführung 
und sollte als eine zentrale Management-
aufgabe verstanden werden. Die Unterstüt-
zung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und andere betriebliche oder auch externe 
Fachleute entbindet die Führung nicht von 
ihrer Verantwortung. In dem Zusammen-
hang müssen auch psychische Arbeitsan-
forderungen wie die Organisation und die 
Inhalte der Arbeit sowie die Arbeitsumge-
bung und die Gestaltung der Beziehungen 
untereinander betrachtet werden. 

Die vierte und letzte Ebene gilt der Etablie-
rung einer Sicherheits- und Gesundheits-
kultur. Dies sollte Teil der strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens sein. Die 
Einbindung in ein Managementsystem, in 
dem Sicherheit und Gesundheit gemein-
sam betrachtet werden, ist vor allem grö-
ßeren Unternehmen und Einrichtungen zu 
empfehlen. Die DIN EN ISO 45 001[6] gibt 
eine gute Orientierung. Kleinere Unter-
nehmen, deren Organisation nicht norm-
bezogen ausgerichtet wird, sollten Sicher-

Fairness, Gerechtig-
keit, Respekt und 
 Rücksichtnahme 
 bilden eine gute 
 Basis für eine pro-
duktive Zusammen-
arbeit. Werden diese 
Werte nicht gelebt, 
entsteht  Frustration 
und das soziale 
 Klima gefriert.“ 
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heit und Gesundheit aber ebenso in ihre 
Prozesse integrieren. Damit kann erreicht 
werden, dass Sicherheit und Gesundheit 
bei wichtigen Entscheidungen und Hand-
lungen mitbedacht werden. 

Reflexion auf den vier Ebenen 

Das oben vorgestellte Vier-Ebenen-Modell 
sicherheits- und gesundheitsgerechter Füh-
rung wurde von Expertinnen und Experten 
der gesetzlichen Unfallversicherung als ge-
meinsame Grundlage für alle Präventions-
produkte zum Thema Führung erstellt. Es 
gibt Orientierung über die wesentlichen 
Aspekte gesunder Führung und hilft zum 
Beispiel in Seminaren oder in der Betriebs-
beratung, das Thema deutlich zu machen. 

Zudem kann es praktisch eingesetzt wer-
den. Dafür wurden die vier Ebenen pra-
xisbezogen auf relevante Alltagsthemen 
heruntergebrochen, die – als Fragen for-
muliert – zum Nachdenken anregen (siehe 
Tabelle 1). Viele dieser Fragen sind nicht 
einfach beantwortbar, sondern ziehen, 
wenn man sie ernst nimmt, eine Reihe 
von Handlungen oder auch Verhaltens-
änderungen nach sich. Mithilfe dieser 
Reflexionsfragen wird eine Analyse des 
eigenen Führungsalltags angeregt und 
es werden gleichzeitig Lösungsperspek-
tiven eröffnet. Das gelingt am besten im 
vertrauensvollen Gespräch mit Kollegin-
nen und Kollegen, Mitarbeitenden oder 
Coaches. 

Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 1) zeigt 
die vier Ebenen. Ihnen werden beispiel-
haft einige Reflexionsfragen zugeordnet. 
Weitere Fragen sind der DGUV Informa-

tion 206-059[7] (erscheint voraussichtlich 
Ende des Sommers 2024) zu entnehmen. 

Bei der Bearbeitung der Fragen im Ge-
spräch oder Workshop zeigt sich schnell, 
dass viele Themen effektiv zur Weiterent-
wicklung des Führungshandelns aufgegrif-
fen werden können. Führungskräfte wer-

den angeregt, Maßnahmen zu entwickeln. 
Wo als Erstes angesetzt wird, ob beim per-
sönlichen Gesundheitsverhalten, in der 
Beziehungsgestaltung, den Arbeitsbedin-
gungen oder der Kultur, ist nicht wichtig, 
denn die Themen greifen ineinander und 
befruchten sich gegenseitig. Wer gut füh-
ren will, sollte sie alle aufgreifen.  ←

Tabelle 1: Beispiele für Reflexionsfragen auf den vier Ebenen sicherheits- und gesund-
heitsgerechter Führung 

Ebene Reflexionsfrage 

Selbstführung Wie wichtig ist es Ihnen, Ihre Sicherheit und 
Gesundheit im Arbeitsalltag im Vergleich zu 
 anderen Zielen zu erhalten, etwa der Erreichung 
der Unternehmensziele, der Erledigung bestimm-
ter Aufgaben oder Ihrem eigenen Erfolg? 

Wie schärfen Sie Ihren Blick für mögliche 
 Sicherheitsrisiken bei Ihrer eigenen Arbeit? 

Führung von Beschäftigten Wie geben Sie Ihren Mitarbeitenden Rückmel-
dung und Anerkennung für die geleistete Arbeit? 

Wie stellen Sie fest, ob Ihre Mitarbeitenden über 
alle Informationen verfügen, die sie brauchen, 
um die Arbeit gut zu erledigen? 

Gestaltung von Arbeitsbedingungen Wie sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsintensität 
der Mitarbeitenden nicht zu hoch ist? 

Welche Maßnahmen können Sie einführen, 
damit die Beschäftigten möglichst störungsfrei 
arbeiten können? 

Führungskultur und Management von Sicherheit 
und Gesundheit 

Ist es selbstverständlich, … 

… dass Sicherheit und Gesundheit bei strategi-
schen Entscheidungen mitbedacht werden und 
im Managementsystem verankert sind? 

… dass Führungskräfte sich Zeit für Sicherheit 
und Gesundheit nehmen? 
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Traumatische Ereignisse bei der Arbeit: 
Meldung und Intervention 
Key Facts 

• In jedem Betrieb kann sich ein Notfall ereignen 
• Die umgehende Meldung der Betroffenen von traumatischen Ereignissen 

beim Unfallversicherungsträger ermöglicht eine zeitnahe professionelle 
psychotherapeutische Unterstützung, beispielsweise im Rahmen des 
Psychotherapeutenverfahrens 

• Eine frühzeitige Intervention kann das Wohlbefinden der Betroffenen 
 verbessern und das Risiko langfristiger negativer Folgen verringern 

Autorin und Autor 

 Hannah Huxholl 
 Roman Hartkamp 

Notfälle mit schwerwiegenden Auswirkungen für die Betroffenen können sich in jedem Betrieb 
ereignen. Der Beitrag stellt mögliche Traumafolgestörungen vor und erläutert, wie der Betrieb mit 
traumatischen Ereignissen umgehen und welche Maßnahmen er ergreifen sollte. Dazu zählt eine 
Meldung beim zuständigen Unfallversicherungsträger. 

S elbst eine kurze Ablenkung kann 
dazu führen, dass man ins Stolpern 
gerät oder auf den Boden stürzt. Zu 

den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfälle 
zählen Unachtsamkeit und Unordnung.[1] 
Ob ein Absturz von einer Leiter oder ein 
Verkehrsunfall auf dem Weg zur Arbeit – 
glücklicherweise verlaufen die meisten 
Unfälle in der Arbeitswelt eher glimpflich 
und man kommt vielleicht „lediglich“ mit 
einem kleinen Schrecken davon. Es kann 
aber auch anders kommen: Ein Überfall, 
Gewalterfahrung oder das Miterleben ei-
nes schweren Unfalls als Augenzeugin oder 
Augenzeuge können tiefe Spuren hinter-
lassen. 

Grundsätzlich kann sich in jedem Betrieb 
ein Notfall ereignen, der zu schwerwiegen-
den Auswirkungen für die direkt betroffe-
ne Person führt, mitunter auch für Kolle-
ginnen und Kollegen, die das Geschehen 
(zum Beispiel als Augenzeugen/Augenzeu-
ginnen) mitverfolgen müssen. Auch wenn 
diese Personen keine physischen Verlet-

zungen erleiden, können sie dennoch er-
hebliche psychische Einwirkungen erle-
ben. Denn solche Extremereignisse lösen 
ein hohes Ausmaß an Stressreaktionen 
aus, die sich qualitativ deutlich von all-
täglichen Stressreaktionen unterscheiden 
und die Psyche an die Grenze ihrer Regu-
lationsfähigkeit bringen.[2] 

Traumatische Ereignisse 

Traumatische Ereignisse am Arbeitsplatz 
sind unerwartet und treten plötzlich auf. 
Sie können mit dem Erleben von Angst, 
Bedrohung, Hilflosigkeit, Entsetzen oder 
auch Schuld einhergehen. Diese Ereignis-
se, die einen klaren Beginn und ein kla-
res Ende haben, können das individuelle 
Wohlbefinden sowie das Arbeitsumfeld 
erheblich beeinträchtigen. Beispiele für 
traumatische Ereignisse am Arbeitsplatz 
sind vielfältig und reichen von Tötungsde-
likten über schwere Körperverletzungen bis 
hin zu Suiziden und Sexualdelikten. Auch 
Unfälle mit schweren Verletzungen oder 

Todesfälle von Schutzbefohlenen im be-
ruflichen Kontext sowie Überfälle auf dem 
Arbeitsweg zählen hierzu.[3] 

Die ein bis zwei Tage nach dem Ereignis 
andauernde schockartige Spontanreaktion 
wird akute Belastungsreaktion genannt. 
Sie ist gekennzeichnet durch einen Zustand 
innerer Betäubung. Häufig wechseln sich 
Phasen ab, in denen intensive Angst, de-
pressive Stimmung, aggressives Verhalten 
und körperliche Symptome wie Atemnot 
oder Schwitzen erlebt werden. Dies stellt 
zunächst eine normale Reaktion auf ein 
außergewöhnliches Ereignis dar. Meistens 
regulieren sich dann die psychischen Funk-
tionen wieder.[4][5][6] 

Möglich ist aber auch, dass sich Traumafol-
gestörungen entwickeln, die das Leben der 
Betroffenen erheblich beeinträchtigen kön-
nen. Die bekannteste Traumafolgestörung 
ist die posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS), weiterhin zählen die Komplexe 
PTBS, die anhaltende Trauerstörung und 
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die Anpassungsstörung hierzu. Die Sym-
ptome von Traumafolgestörungen können 
vielfältig sein und das tägliche Leben be-
deutend einschränken. Dazu können ge-
hören:[7] 

• Flashbacks oder wiederkehrende 
Erinnerungen an das traumatische 
Ereignis 

• Albträume und Schlafstörungen 
• intensive Angst und Panikattacken 
• vermeidendes Verhalten, um trauma-

tische Erinnerungen zu unterbinden 
• Gereiztheit, Wutausbrüche oder 

 Aggression 
• emotionale Betäubung oder Taubheit 
• Schwierigkeiten bei der 

 Konzentration 

Traumatische Ereignisse können aber auch 
weitere Störungen zur Folge haben, wie 
beispielsweise Depressionen, Essstörun-
gen, dissoziative Störungen oder Abhän-
gigkeitserkrankungen.[8] 

Das Erleben eines Extremereignisses führt 
nicht unmittelbar zu einer Störung. Es 
gibt verschiedene Schutzfaktoren, die die 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer 
Traumafolgestörung bedeutend reduzieren 
können. Einer der stärksten Schutzfakto-
ren, die einen guten Verlauf begünstigen, 
ist die soziale Unterstützung, das heißt, die 
Betroffenen fühlen sich eingebettet in ein 
sicheres Umfeld und erhalten Hilfe. Auch 
die erfahrene Anerkennung als Betroffene 
beziehungsweise Betroffener, das „Wahrge-

nommenwerden“, ist für die Verarbeitung 
des Erlebten zentral. Darüber hinaus ist die 
Möglichkeit, über das Erlebte zu kommuni-
zieren (sogenanntes Disclosure), ebenfalls 
ein wichtiger Schutzfaktor.[9] 

Umgang mit traumatischen 
 Ereignissen im Betrieb 

Hieraus ergeben sich Ansatzpunkte auf 
verschiedenen Ebenen. Betrieblich soll-
te eine Psychosoziale Notfallversorgung 
(PSNV) im Sinne von sozialer Unterstüt-
zung sichergestellt werden. Beispielsweise 
können betriebliche psychologische Erst-
betreuende[10] ausgebildet werden, die Be-
troffene von Extremereignissen kurzfristig 
und ereignisnah unterstützen. So kann die 
akute Stressreaktion gemindert und Orien-
tierung und Sicherheit hergestellt werden. 

Dass Betroffene nicht allein gelassen wer-
den, sondern deren Betroffenheit (an-)
erkannt wird, ist ebenfalls ein wichtiger 
Schutzfaktor. Das umfasst auch eine sen-
sible, offene Kommunikation am Arbeits-
platz. Insbesondere sollten Arbeitgeber 
und Arbeitgeberinnen Hilfebedarfe iden-
tifizieren und sicherstellen, dass ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu 
angemessener professioneller psycholo-
gischer Unterstützung erhalten. So bietet 
beispielsweise die gesetzliche Unfallver-
sicherung im Rahmen des Psychothera-
peutenverfahrens zeitnah  professionelle 
psychotherapeutische Unterstützung an. 
Betroffene erhalten unter anderem die 

Möglichkeit, über das Erlebte zu kommu-
nizieren. Beim Psychotherapeutenver-
fahren handelt es sich um eine psycholo-
gisch-therapeutische Intervention nach 
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten. 
Das Ziel ist es, der Entstehung und Chro-
nifizierung von psychischen Gesundheits-
schäden frühzeitig entgegenzuwirken. Nur 
ärztliche und psychologische Psychothera-
peuten und Psychotherapeutinnen mit spe-
zifischen fachlichen Qualifikationen und 
der Bereitschaft zur Übernahme bestimm-
ter Pflichten können am Psychotherapeu-
tenverfahren teilnehmen. Die Einleitung 
der Therapie erfolgt durch den Unfallversi-
cherungsträger oder einen Durchgangsarzt 
beziehungsweise die Durchgangsärztin.[11] 

Meldung von Betroffenen beim 
Unfallversicherungsträger 

Damit die gesetzliche Unfallversicherung 
ihre Unterstützungsangebote zeitnah un-
terbreiten kann, sollten das Ereignis und 
die betroffenen Personen dem zuständi-
gen Unfallversicherungsträger schnellst-
möglich gemeldet werden, auch wenn 
diese Personen nur behandlungsbedürf-
tige psychische Symptome aufweisen. Die 
Identifizierung der betroffenen Personen, 
insbesondere von Augenzeuginnen oder 
Augenzeugen, die nicht aktiv in das Ge-
schehen involviert waren, kann eine Her-
ausforderung darstellen. Es gibt verschie-
dene Formen der Traumaexposition. So 
kann nach dem DSM-5 (Diagnostischer 
und statistischer Leitfaden psychischer 

Traumatische Ereignisse am Arbeitsplatz sind unerwartet 
und treten plötzlich auf. Sie können mit dem Erleben von 
Angst, Bedrohung, Hilflosigkeit, Entsetzen oder auch Schuld 
einhergehen“ 
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Störungen) unterschieden werden in 
 direkte Erfahrung, persönliche Zeugen-
schaft, Erfahren von einem plötzlichen 
und gewaltsamen Ereignis in der nahen 
Familie beziehungsweise bei nahen Freun-
dinnen und Freunden und wiederholter 
oder extremer Konfrontation mit aversi-
ven Details eines Ereignisses.[12] Deswegen 
sollte allen, die in das Extremereignis in-
volviert waren, Unterstützung angeboten 
werden. Traumatische Ereignisse sollten 
darüber hinaus grundsätzlich im Unter-
nehmen oder der Einrichtung intern doku-
mentiert werden, ähnlich der Erste- Hilfe-
Dokumentation. 

Arbeitgebende haben verschiedene Mög-
lichkeiten, traumatische Ereignisse bei 

ihrem zuständigen Unfallversicherungs-
träger zu melden. Grundsätzlich besteht 
eine Verpflichtung zur Anzeige von Un-
fällen von Versicherten im Unternehmen 
bei einer über drei Tage hinausgehenden 
Arbeitsunfähigkeit (siehe § 193 Abs. 1 und 
Abs. 8 SGB VII) in Form einer Unfallanzei-
ge.[13] Aber auch dann, wenn Beschäftigte 
weniger als vier Tage arbeitsunfähig sind 
oder gar nicht erst arbeitsunfähig wurden, 
kann eine formlose Meldung beim zustän-
digen Unfallversicherungsträger erfolgen. 
Zusätzlich können sich betroffene Perso-
nen auch selbst beim Unfallversicherungs-
träger melden, möglich ist darüber hinaus 
auch, dass der Durchgangsarzt oder die 
Durchgangsärztin, der Hausarzt oder die 
Hausärztin die Meldung vornimmt. 

Die bekannteste Traumafolgestörung ist die post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS), weiterhin 
zählen die Komplexe PTBS, die anhaltende Trauer-
störung und die Anpassungsstörung hierzu.“ 

Detaillierte Informationen zu den Mel-
dewegen können der neuen Fachbereich 
 AKTUELL FBGIB-004 „Meldung von trau-
matischen Ereignissen“ entnommen wer-
den. Diese bieten Arbeitgebenden eine 
Orientierung, um traumatische Ereignis-
se zu identifizieren und entsprechend zu 
melden. So kann der Unfallversicherungs-
träger zeitnah Unterstützung bereitstellen, 
um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Versicherten zu erhalten und sicherzu-
stellen. Die frühzeitige Meldung von trau-
matischen Ereignissen und somit zeitna-
he Intervention kann dazu beitragen, das 
Wohlbefinden der Betroffenen zu verbes-
sern und das Risiko langfristiger negativer 
Folgen zu minimieren.[14]  ←
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Psychosoziale Notfallversorgung: Ergebnisse 
zu Angeboten der Unfallversicherungsträger 
Key Facts 

• Viele Unfallversicherungsträger bieten umfangreiche Unterstützung an, um die 
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) in Unternehmen zu verbessern 

• Die Förderung der Ausbildung zu betrieblich psychologischen Erstbetreuenden 
wird von der Mehrheit der Unfallversicherungsträger durch finanzielle Entlastung 
und kostenfreie Seminare unterstützt, doch Rollenkonflikte und unterschiedliche 
Ausbildungsmodelle stellen Herausforderungen dar 

• Verbessert werden kann die statistische Erfassung von potenziellen psychischen 
Gesundheitsgefährdungen bei Notfällen 
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Notfälle wie Unfälle bei der Arbeit oder Gewalttaten können schwerwiegende psychische Gesund
heitsschäden verursachen. Interviews zeigten, wie Unfallversicherungsträger ihre Mitgliedsunter
nehmen in der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) unterstützen. Dieser Artikel ist der dritte 
Teil einer Forschungsarbeit zum Thema PSNV. 

B ei der Etablierung einer Psycho-
sozialen Notfallversorgung in 
Unternehmen kommt Unfallver-

sicherungsträgern eine zentrale Rolle zu. 
Sie unterstützen den Aufbau und die Im-
plementierung einer psychosozialen Not-
fallversorgung in Unternehmen teilweise 
finanziell und durch die Bereitstellung von 
Expertise und praktischer Hilfe. Damit Un-
fallversicherungsträger Unternehmen noch 
besser dabei unterstützen können, ihren 
Beschäftigten eine gute Betreuung nach 
plötzlich auftretenden Notfallsituationen 
zu ermöglichen, wird das Forschungspro-
jekt „Psychosoziale Notfallversorgung in 
Unternehmen – eine Bestandsaufnahme 
in Deutschland“ von 2022 bis 2025 durch-
geführt. In vier Teilprojekten erfolgt eine 
multiperspektivische Bestandsaufnahme 
der Psychosozialen Notfallversorgung in 
Unternehmen – aus Sicht der Betriebe, der 
Unfallversicherungsträger, der ehrenamt-
lichen PSNV-B-Teams[1] und der externen 
Anbieterinnen und Anbieter[2]. 

Der Fokus dieses Artikels liegt auf den Er-
gebnissen des bereits abgeschlossenen 
Teilprojekts 2, in dem mit Dokumentenana-

lysen und Interviews die Angebote der Un-
fallversicherungsträger untersucht wurden. 

Das Forschungsprojekt zur Psychosozialen 
Notfallversorgung in Unternehmen wurde 
im DGUV Forum 7/2022 vorgestellt.[3] Erste 
Ergebnisse des Projektes zur Psychosozia-
len Notfallversorgung in Unternehmen er-
schienen im DGUV Forum 3/2024.[4] 

Die Psychosoziale Notfallversorgung ist ein 
umfassendes System von Maßnahmen, das 
darauf abzielt, Menschen in Notfallsitua-
tionen sowohl kurzfristig als auch lang-
fristig psychosozial zu unterstützen. Die 
PSNV basiert auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen aus den Bereichen Psycholo-
gie, Medizin, Soziologie, Pädagogik und 
Recht.[5] Ziel der PSNV ist es, den Betrof-
fenen bei der Verarbeitung von Notfällen 
zu helfen, indem deren individuelle und 
soziale Ressourcen gestärkt und erweitert 
werden. Dies soll helfen, anhaltende psy-
chische und soziale Einschränkungen zu 
vermeiden oder zu mindern.[5] 

Im betrieblichen Kontext sind Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber dafür verantwort-

lich, eine Psychosoziale Notfallversorgung 
für ihre Mitarbeitenden bereitzustellen. 
Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem 
Arbeitsschutzgesetz (§ 5 Abs. 1 ArbSchG).[6] 
Dies umfasst auch Maßnahmen zur Ver-
meidung und Bewältigung von negativen 
psychischen Beanspruchungen, die durch 
plötzlich auftretende Notfälle entstehen 
können.[7][8] Eine Untersuchung zum Un-
fallgeschehen in Deutschland zeigt, dass 
etwa 30 Prozent aller Unfälle während 
der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit 
geschehen. Im Jahr 2019 ereigneten sich 
806 tödliche und über eine Million nicht 
tödliche Arbeits- und Wegeunfälle, wobei 
die Dunkelziffer hoch eingeschätzt wird, da 
viele Vorfälle nicht gemeldet werden, wenn 
keine Arbeitsunfähigkeit besteht oder kein 
körperlicher Schaden ersichtlich ist.[9][10] 

Um die psychische Stabilität der Betrof-
fenen zu fördern, empfiehlt die DGUV die 
Implementierung einer PSNV in Betrieben. 
Frühzeitige psychologische Unterstützung 
soll akute Stressreaktionen reduzieren und 
die Bewältigungsstrategien der Betroffe-
nen stärken. Bei Bedarf wird eine Weiter-
vermittlung in die psychotherapeutische 
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Nachversorgung vorgesehen.[11][12][13] Stu-
dien und Erfahrungsberichte zeigen je-
doch, dass diese Maßnahmen oft nicht 
als notwendig erachtet werden und auf 
ehrenamtliche Strukturen zurückgegriffen 
wird, die für langfristige Betreuung nicht 
ausreichend qualifiziert sind.[14][15][16] Diese 
Berichte zeigen die Notwendigkeit weiterer 
Forschung in diesem Bereich. 

Teilprojekt 2 – die Unfall
versicherungsträger 

Das Hauptziel des Teilprojekts 2 war es, zu 
verstehen, wie Unfallversicherungsträger 
ihre Mitgliedsunternehmen unterstützen 
und welche praktischen Maßnahmen und 
Strategien sie anwenden, um die Psycho-
soziale Notfallversorgung zu verbessern. 
Die Fragestellungen, die dabei im Fokus 
standen, waren: 

1. Welche Hilfestellungen beziehungs-
weise Unterstützung bieten Unfall-
versicherungsträger im Bereich PSNV 
für ihre Mitgliedsbetriebe an? 

2. Welche Ideen und Pläne haben 
die Unfallversicherungsträger, wie 
Betriebe zukünftig bei der psycho-
sozialen Betreuung nach plötzlich 
auftretenden Extremsituationen im 
Arbeitskontext unterstützt werden 
können? 

Vorgehen bei der Erhebung 
der Daten 

Die Erhebung der Daten erfolgte durch zwei 
Hauptmethoden: eine umfassende Samm-
lung von Dokumenten und Interviews mit 
Unfallversicherungsträgern. Ziel war es, 
detaillierte Einblicke in die Arbeits- und 
Wirkungsweise der Unfallversicherungs-
träger bezüglich ihrer Unterstützungs-
maßnahmen bei Notfällen mit potenziel-
ler psychischer Gesundheitsgefährdung 
zu gewinnen. 

Studie 1 – Dokumenten
sammlung 

Im ersten Schritt wurden verschiedene Do-
kumente wie Broschüren, Flyer und an-
dere Textmaterialien gesammelt, die sich 
mit der Psychosozialen Notfallversorgung 
befassen. Die Unfallversicherungsträger 
wurden gebeten, relevante Dokumente be-
reitzustellen. Falls keine Dokumente bereit-
gestellt wurden, erfolgte eine Internetre-
cherche auf den Webseiten der jeweiligen 
Unfallversicherungsträger anhand spezi-
fischer Schlagworte. Diese systematische 
Sammlung zielte darauf ab, zu zeigen, wel-
che Informationen und Hilfsmittel die Un-
fallversicherungsträger zur Unterstützung 
ihrer Mitgliedsunternehmen bereitstellen. 

Ergebnisse der Dokumenten
sammlung 

Insgesamt wurden 118 Dokumente von 
31 Unfallversicherungsträgern identifiziert. 
13 Träger stellten Dokumente vorab bereit, 

während für die restlichen 18 eine intensi-
ve Internetrecherche durchgeführt wurde. 
Zur inhaltlichen Aufschlüsselung wurden 
die Daten auch separat in vier Gruppen be-
trachtet: Berufsgenossenschaften (BG), Un-
fallkassen (UK), Feuerwehr-Unfallkassen 
(FUK) und sonstige Unfallversicherungs-
träger (Sonstige). 

Die am häufigsten gefundenen Dokumente 
waren die DGUV Vorschrift 25 zur Überfall-
prävention, die Broschüre „Trauma – was 
tun?“, die DGUV Information 206-023 zu 
betrieblicher psychologischer Erstbetreu-
ung und die DGUV Information 205-027 
zur Prävention von Übergriffen auf Ein-
satzkräfte. 

Die Recherche war bei vier Unfallversiche-
rungsträgern besonders schwierig, bedingt 
durch die eingeschränkte Zugänglichkeit 
und Suchfunktion auf den Websites. Dies 
erschwerte die Auffindbarkeit branchen-
spezifischer Informationen erheblich. Trä-
ger mit mehr als zehn Dokumenten wiesen 
oft eine branchenspezifische Spezialisie-
rung auf, die jedoch durch fehlende Quer-
verweise und die Struktur der Websites 
schwer zu identifizieren war. 

Tabelle 1: Deskriptive Statistik zu den Dokumenten der Unfallversicherungsträger 

Lageparameter Gesamt BG UK FUK Sonstige 

Anzahl der erhobenen 
Unfallversicherungsträger 

31 9 12 4 6 

Arithmetisches Mittel der 
vorhandenen Dokumente 
je Träger 

6,06 6,78 6 3,5 6 

Dokumenten-Minimum 
je Träger 

1 1 1 1 2 

Dokumenten-Maximum 
je Träger 

24 15 24 7 12 
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Studie 2 – Interviews 

Die Interviews wurden als qualitative For-
schungsmethode genutzt, um tiefere Ein-
blicke in die praktische Umsetzung der 
Psychosozialen Notfallversorgung durch 
die Unfallversicherungsträger zu erhalten. 
Ein speziell entwickelter Interviewleit faden 
umfasste Fragen zu Notfallindikationen, 

Im betrieblichen 
Kontext sind Arbeit
geberinnen und 
 Arbeitgeber dafür 
verantwortlich, eine 
Psychosoziale Not
fallversorgung für 
ihre Mitarbeitenden 
bereitzustellen.“ 
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präventiven Maßnahmen, Akuthilfe, Nach-
sorge, Rehabilitation und Wiedereinglie-
derung sowie zur Kostenübernahme und 
Zusammenarbeit. Vor den eigentlichen In-
terviews wurden Probeinterviews durch-
geführt, um den Leitfaden zu testen und 
anzupassen. Ein kognitives Debriefing mit 
Fachpersonen stellte sicher, dass die Fra-
gen verständlich und zielgerichtet waren, 
um die gewünschten Informationen effek-
tiv zu erfassen. 

Stichprobenakquise und 
 beschreibung 

Die Projektvorstellung fand in einem On-
linetreffen der DGUV am 1. Juni 2022 statt. 
Die Kontaktaufnahme mit den Unfallver-
sicherungsträgern erfolgte nach einer 
gründlichen Recherche und Identifika-
tion passender Ansprechpersonen per 
 E-Mail. Alle betroffenen Personen gaben 
ihre Einwilligung zur Teilnahme und es 
wurden Maßnahmen getroffen, um die 
Privatsphäre und Anonymität der Befrag-
ten zu schützen. 

Die Akquise der Teilnehmenden erfolgte 
durch eine geplante Vollerhebung, die alle 
34 Unfallversicherungsträger umfasste. 
Aufgrund von Zusammenschlüssen wur-
den tatsächlich 31 Unfallversicherungs-
träger berücksichtigt. Um die Daten und 
Ergebnisse klarer zu differenzieren,  wurde 
eine getrennte Betrachtung einzelner Grup-
pierungen vorgenommen. Diese Gruppie-
rungen bestanden aus vier Kategorien: 
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen 
der öffentlichen Hand, Feuerwehr-Unfall-
kassen und sonstige Unfallversicherungs-
träger. Diese Einteilung betonte die spe-
zifische Situation jeder Gruppierung und 
gewährleistete eine Vergleichbarkeit der 
Daten innerhalb der Kategorien. 

Datenaufbereitung und 
 auswertung 

Nach Abschluss der Interviews wurden 
die Audioaufnahmen transkribiert. Die 
Transkripte wurden systematisch nach 
thematischen Kategorien analysiert, um 
Muster und Zusammenhänge zu identifi-
zieren. Diese methodische Vorgehensweise 

ermöglichte es, spezifische Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen den ver-
schiedenen Unfallversicherungsträgern 
zu identifizieren und daraus zielgerichte-
te Empfehlungen abzuleiten. 

Ergebnisse der Interviews 

Die Ergebnisse der Interviews spiegeln die 
Perspektiven der Unfallversicherungsträ-
ger wider. Mehrfachnennungen waren 
möglich, weshalb die Prozentangaben 
nicht zu 100 Prozent summieren. Im Fol-
genden werden die drei häufigsten Nen-
nungen beschrieben, um die Übersicht-
lichkeit zu wahren. Die individuellen 
Rückmeldungen wurden jeweils an die 
Ansprechpersonen der teilnehmenden 
Unfallversicherungsträger übermittelt. 

Von 31 Unfallversicherungsträgern wurden 
23 interviewt (74,2 Prozent). Die qualitati-
ve Inhaltsanalyse ermöglichte die Identi-
fikation und Interpretation von Themen im 
Datenmaterial. Die hohe Übereinstimmung 
zwischen den beiden Kodierenden[17] unter-
streicht die Zuverlässigkeit der Analyse. Die 
nachfolgende Darstellung orientiert sich 
an dem Aufbau des Interviewleitfadens. 

Indikationen und 
 Statistik führung 

Laut den Befragten könnten und traten in 
den Mitgliedsunternehmen neben Unfällen 
bei der Arbeit oder auf dem Weg zur oder 
von der Arbeit sexualisierte Gewalt, Sui-
zid(versuche), medizinische Notfälle und 
Brände auf. Dies wurde von jedem der 21 Un-
fallversicherungsträger berichtet. Auch ge-
waltsame körperliche Übergriffe (95,2 Pro-
zent), Angriffe durch Tiere (90,5 Prozent) 

und Raubüberfälle (66,7 Prozent) wurden 
genannt. Verbale Gewalt (42,9 Prozent) und 
plötzliche Todesfälle (23,8 Prozent) wurden 
hingegen seltener erwähnt. 

Mehr als die Hälfte der Unfallversiche-
rungsträger (57,1 Prozent) gab an, kei-
ne eigenen Statistiken zu Notfällen mit 
potenzieller psychischer Gesundheits-
gefährdung zu führen. Etwa ein Drittel 
(28,6 Prozent) erfasst spezifische Daten 
zu Unfallarten und Einsätzen und ein 
kleinerer Teil (14,3 Prozent) dokumentiert 
systematisch Leistungsfälle. Ein weiteres 
Sechstel (14,3 Prozent) führt Aufzeichnun-
gen über Arbeitsunfälle. Nahezu die  Hälfte 
(42,9 Prozent) kennzeichnet psychische Ge-
sundheitsschäden gesondert. 

Tabelle 2: Stichprobe der Unfallversicherungsträger für die Interviews 

Unfallversicherungsträger Grundgesamtheit Stichprobe % 

BG 9 7 77,8 

UK 12 7 58,3 

FUK 4 3 75,0 

Sonstige UVT 6 4 66,7 

Gesamt 31 23 74,2 
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Die Interviews wur
den als qualitative 
Forschungsmethode 
genutzt, um tiefere 
Einblicke in die prak
tische Umsetzung 
der Psychosozialen 
Notfallversorgung 
durch die Unfallver
sicherungsträger zu 
erhalten.“ 
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Prävention von Notfällen 

Die von den Unfallversicherungsträgern für 
ihre Mitgliedsunternehmen empfohlenen 
Maßnahmen zur Notfallprävention umfas-
sen sowohl technische als auch organisa-
torische und personenbezogene Ansätze. 
Tabelle 3 zeigt die häufigsten genannten 
Präventionsmaßnahmen. 

Die Unfallversicherungsträger gaben in 
den Interviews an, dass sie ihre Mitglieds-
unternehmen im Bereich der Prävention 
durch ihre Internetpräsenz (95,2 Prozent), 
Beratungstätigkeit (90,5 Prozent) und 
die Bereitstellung relevanter Dokumen-
te (81 Prozent) unterstützen. Sie fördern 
größtenteils die Ausbildung betrieblich 
psychologischer Erstbetreuender (bpE) 
durch finanzielle Entlastungen (52,4 Pro-
zent) und kostenfreie Seminare (38,1 Pro-
zent). Als Hindernisse wurden Neutrali-
tätsverpflichtungen[18] (14,3 Prozent) und 
Rollenkonflikte (9,5 Prozent) erwähnt. 
Neutralitätsverpflichtungen der Unfall-
versicherungsträger bedeuten, dass  diese 
keine bestimmten externen Anbieter emp-
fehlen dürfen, beispielsweise bei der Aus-
bildung von betrieblichen psychologischen 
Erstbetreuenden, um ihre Unparteilichkeit 
zu wahren. 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit (85,7 Pro-
zent), Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
sowie die Unternehmensleitungen (jeweils 
42,9 Prozent) wurden als zentrale An-
sprechpersonen für die Psychosoziale Not-
fallversorgung in Unternehmen genannt. 
Die Verantwortung für die Implementie-
rung von Präventionsmaßnahmen liege 
hauptsächlich bei den Unternehmenslei-

tungen (81 Prozent) und Führungskräften 
(47,6 Prozent), wobei die praktische Um-
setzung ebenfalls durch Unternehmens-
leitungen (81 Prozent) und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (66,7 Prozent) erfolge. 

Die Unfallversicherungsträger nannten 
finanzielle und personelle Ressourcen 
(90,5 Prozent), eine positive Unterneh-
menskultur (61,9 Prozent) und Erfahrun-
gen mit früheren Notfällen (57,1 Prozent) 
als wichtige Faktoren für ein Gelingen 
der Prävention. Herausforderungen sei-
en Ressourcenknappheit (38,1 Prozent), 
eine negative Einstellung zum Arbeits-
schutz (28,6 Prozent) und Personalwech-
sel (19,0 Prozent). Zur Sicherstellung der 
Umsetzung von Präventionsmaßnahmen 
wurden Aufsichtspersonen (76,2 Prozent), 
Gefährdungsbeurteilungen (42,9  Pro-
zent) und Arbeitsstättenbesichtigungen 
(38,1 Prozent) genannt. Zukünftige Unter-
stützungsideen umfassen Schulungen 
(23,8 Prozent), Onlinemodule und Semi-
narangebote (9,5 Prozent) sowie Auffri-
schungskurse und Erfahrungsaustausch 
im Bereich der betrieblichen psychologi-
schen Erstbetreuung (9,5 Prozent). Zudem 
wurde die Kooperation mit externen Part-
nern zur Prävention von Notfällen genannt, 
um vielfältige Fachkenntnisse für effektive 
Präventionsstrategien zu nutzen. 

Tabelle 3: Empfohlene Präventionsmaßnahmen 

Technische 
Maßnahmen 

N % Organisatorische 
Maßnahmen 

N % Personenbezogene 
 Maßnahmen 

N % 

Notrufsystem 9 42,9 Gefährdungsbeurteilung 16 76,2 Deeskalationstraining 14 66,7 

Beleuchtung 7 33,3 Notfallkonzept/-plan 15 71,4 Unterweisung 13 61,9 

Fluchtweggestaltung 7 33,3 Alleinarbeit vermeiden 11 52,4 spezialisierte Ausbildung 13 61,9 

Videoüberwachung 5 23,8   Qualifizierung von 
 Mitarbeitenden 

8 38,1 
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Akuthilfe und Nachsorge 

In den Interviews betonten die Unfallversi-
cherungsträger, dass die Akutversorgung in 
der Verantwortung der Unternehmen liegt. 
Sie bieten jedoch Unterstützung durch 
Sorgentelefone oder Hotlines (52,4 Pro-
zent), externe Anbieterinnen und Anbieter 

(28,6 Prozent) sowie Psychologinnen und 
Psychologen vor Ort (23,8 Prozent). Auch 
die Einbeziehung ehrenamtlicher Notfall-
seelsorge (28,6 Prozent) und betrieblicher 
psychologischer Erstbetreuender (23,8 Pro-
zent) wurde empfohlen. Die Unfallversi-
cherungsträger gaben an, dass Notfälle je 
nach Ereignis unterschiedlich gemeldet 
werden: 61,9 Prozent sagten, der Zeitpunkt 
ist vom Ereignis abhängig, 23,8 Prozent 
erfolgen am gleichen oder nächsten Tag 
und 9,5 Prozent innerhalb einer Stunde. 
Die Meldungen erfolgen, so die Unfallver-
sicherungsträger, am häufigsten schriftlich 
(66,7 Prozent), telefonisch (47,6 Prozent) 
oder über Dritte (33,3 Prozent). Die Notwen-
digkeit einer stärkeren Sensibilisierung 
für negative psychische Beanspruchun-
gen wurde betont. Augenzeuginnen und 
Augenzeugen sowie Ersthelfende werden 
laut diesen durch Unfallanzeigen (90,5 Pro-
zent) und aktive Nachfrage (76,2 Prozent) 
identifiziert, wobei Schwierigkeiten bei der 
Identifikation und Datenschutzbedenken 
genannt wurden. Es ist möglich, dass Un-
fallanzeigen für Zeuginnen, Zeugen und 
Ersthelfende separat geschrieben werden. 
Häufiger jedoch wird keine separate Unfall-
anzeige für sie erstellt, sondern sie tauchen 
in den Unfallanzeigen der Betroffenen un-
ter dem Punkt „Augenzeugen“ oder in der 
detaillierten Beschreibung auf. 

Für die weitere Nachsorge nannten die Un-
fallversicherungsträger die Art und Schwe-
re des Ereignisses (95,2 Prozent), psycho-
logische Einschätzungen (90,5 Prozent) 
und ärztliche Diagnosen (42,9 Prozent) 
als Basis. Maßnahmen umfassten direkte 
Vermittlung, schnelle Probatorik und indi-
viduelle Fallbetrachtung (jeweils 100 Pro-
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zent) sowie die Kooperation mit Ärztinnen 
und Ärzten (95,2 Prozent). 

Rehabilitation und 
 Wiedereingliederung 

Die Unfallversicherungsträger nannten 
das Psychotherapeutenverfahren als häu-
figste Maßnahme in der Rehabilitation 
(100 Prozent), wobei Rückmeldungen der 
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten laut 57,1 Prozent der Befragten die 
weitere Behandlung prägen. Das Psycho-
therapeutenverfahren bezieht sich auf die 
therapeutischen Maßnahmen und Behand-
lungspläne, die von Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten erstellt und durch-
geführt werden, um psychische Erkrankun-
gen zu behandeln und die Rehabilitation zu 
unterstützen. Zusätzlich wurde das Ange-
bot über die fünf probatorischen Sitzungen 
(28,6 Prozent) als wichtig erachtet. Stati-
onäre Maßnahmen wurden von 71,4 Pro-
zent genannt. Ein direkter Kontakt zu den 
Betroffenen wurde von 71,4 Prozent der 
Unfallversicherungsträger als Teil des Re-
habilitationsprozesses beschrieben, wo-
bei der Kontakt telefonisch (47,6 Prozent), 
persönlich (38,1 Prozent) und schriftlich 
(38,1 Prozent) erfolgt. Der Übergang von 
der Rehabilitation zur Wiedereingliederung 
wurde als fließend beschrieben (81,0 Pro-
zent), mit individuell abgestimmten Maß-
nahmen (61,9 Prozent) und der Möglichkeit 
einer parallelen Durchführung von Reha-
bilitationsmaßnahmen und beruflicher Tä-
tigkeit (42,9 Prozent). 

Die Bemühungen um eine Wiedereinglie-
derung umfassten laut den Unfallversiche-
rungsträgern die Teilnahme an Gesprächen 
zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment (85,7 Prozent), Schulungen und Qua-
lifizierungen (57,1 Prozent) sowie Arbeits- 
und Belastungserprobungen (47,6 Prozent). 
Ein multidisziplinärer und kollaborativer 
Ansatz wurde betont, um die individuellen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Betroffe-
nen zu berücksichtigen. 

Kostenübernahme und 
 Zusammenarbeit 

Die Kostenübernahme durch die Unfall-
versicherungsträger in der Psychosozialen 
Notfallversorgung wurde in drei Hauptbe-
reiche unterteilt. Im Bereich der Präven-
tion umfassen die Maßnahmen vor allem 
Beratung und Überwachung (71,4 Pro-
zent). Seminare und Broschüren wa-
ren ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 
(66,7 Prozent). Diese Maßnahmen wur-
den als kostenneutral beschrieben. Da-
rüber hinaus wurde die Förderung der 
Ausbildung zur betrieblich psychologi-
schen Erstbetreuung von 52,4 Prozent der 
Befragten als relevant angesehen. Bei der 
Akuthilfe und Nachsorge wurden spezi-
fische Beratungsangebote vor Ort in den 
Unternehmen (9,5 Prozent), ein Netzwerk 
zur Psychosozialen Notfallversorgung 
(4,8 Prozent), mögliche Kostenübernah-
me (4,8 Prozent) und Unterstützung in der 
Akuthilfe und Nachsorge (4,8 Prozent) ge-
nannt. Der Bereich der Rehabilitation und 

Wiedereingliederung umfasst die Rehabi-
litationsphase (57,1 Prozent). Berufliche, 
soziale und medizinische Rehabilitation 
wurden von 42,9 der Befragten genannt, 
während 33,3 Prozent der Befragten auf 
alle geeigneten Mittel und Behandlungs-
maßnahmen hinwiesen. 

Im Rahmen der Interviews wurde gefragt, 
wie die Zusammenarbeit innerhalb der 
Unfallversicherungsträger zur Psychoso-
zialen Notfallversorgung in Unternehmen 
verläuft. Die häufigsten Nennungen zur Zu-
sammenarbeit waren der Informationsaus-
tausch (90,5 Prozent), die Abstimmung 
an Schnittstellen (47,6 Prozent) sowie die 
Vernetzung (42,9 Prozent). Als verbesse-
rungswürdig wurden eine mangelnde Ver-
netzung (9,5 Prozent), starke Hierarchien 
(4,8 Prozent) und unzureichende Prozesse 
(4,8 Prozent) erwähnt. 

Fazit und Empfehlungen 

Unfallversicherungsträger bieten umfas-
sende Hilfestellungen und maßgeschnei-
derte Lösungen an und verbessern so die 
Psychosoziale Notfallversorgung in Unter-
nehmen. Die durchgeführte Forschung hat 
wesentliche Einblicke in die derzeitigen 
Maßnahmen und zukünftigen Pläne der 
Unfallversicherungsträger gegeben. 

1. Welche Hilfestellungen beziehungsweise 
Unterstützung bieten Unfallversicherungs-
träger im Bereich PSNV für ihre Mitglieds-
betriebe an? 

Die von den Unfallversicherungsträgern für ihre Mitglieds
unternehmen empfohlenen Maßnahmen zur  Notfallprävention 
umfassen sowohl technische als auch organisatorische und 
personenbezogene Ansätze. “ 
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Übersicht der Unterstützungsangebote der 
Unfallversicherungsträger: 

• Bereitstellung von Dokumenten und 
Broschüren 

• Unterstützung durch finanzielle Ent-
lastungen und kostenfreie Seminare 
zur Ausbildung betrieblich psycho-
logischer Erstbetreuender 

• Empfehlung spezifischer techni-
scher, organisatorischer und per-
sonenbezogener Präventionsmaß-
nahmen 

• Unterstützung in der Akuthilfe durch 
Sorgentelefone oder Hotlines, externe 
Anbieterinnen und Anbieter sowie Psy-
chologinnen und Psychologen vor Ort 

• Sicherstellung, dass alles Erforderli-
che in der Rehabilitation und Wieder-
eingliederung getan wird, um Betrof-
fene nach einem Notfall optimal zu 
unterstützen 

2. Welche Ideen und Pläne haben die Unfall-
versicherungsträger, wie Betriebe zukünf-
tig bei der psychosozialen Betreuung nach 

plötzlich auftretenden Extremsituationen im 
Arbeitskontext unterstützt werden können? 

Die Interviews haben auch die Zukunfts-
pläne der Unfallversicherungsträger offen-
gelegt, die darauf abzielen, die psychoso-
ziale Betreuung in Unternehmen weiter zu 
verbessern. Zentrale zukünftige Unterstüt-
zungsideen umfassen: 

• Angebot zusätzlicher Schulungen, 
um das Wissen und die Kompetenzen 
in den Unternehmen zu erweitern 

• Weiterentwicklung von Online-
modulen und Seminarangeboten, um 
eine flexible und zugängliche Weiter-
bildung zu ermöglichen 

• Auffrischungskurse und Plattformen 
für den Erfahrungsaustausch unter 
den betrieblich psychologischen 
Erstbetreuenden 

Empfehlungen 

Um die Psychosoziale Notfallversorgung 
in Unternehmen weiter zu verbessern, 

werden folgende Empfehlungen gege-
ben: 

• Einführung einheitlicher Methoden 
zur Statistikführung über Notfälle 
und deren psychosoziale Folgen, um 
eine bessere Analyse und Vergleich-
barkeit der Daten zu ermöglichen 

• eine umfassendere Definition der 
Ausbildungsstandards für betrieblich 
psychologische Erstbetreuende, um 
eine konsistente und qualitativ hoch-
wertige psychologische Erstbetreu-
ung sicherzustellen 

• Reduzierung der Anzahl der benötig-
ten Broschüren für ein Gesamtbild 
und Verbesserung der Auffindbarkeit 
dieser Materialien 

• Nutzung der ehrenamtlichen Not-
fallseelsorge nur in Verbindung mit 
einer vertraglichen Regelung seitens 
der Unternehmen, um das Ausnut-
zen ehrenamtlicher Strukturen zu 
 vermeiden  ←

Fußnoten 

[1] Spezialisierte ehrenamtliche Teams, die im Rahmen der Kriseninter-
vention und Notfallnachsorge psychologische Unterstützung leisten. 
[2] Professionelle Dienstleisterinnen und Dienstleister außerhalb der 
ehrenamtlichen Strukturen, die psychologische Unterstützung und 
Krisenintervention anbieten. 
[3] Rehmer, S.; Juds, M.; Gödicke, M.; Wagner, P.; Niewrzol, D.: For-
schungsprojekt zur psychosozialen Notfallversorgung in Unternehmen. 
In: DGUV Forum 7/2022, S. 3–8., Berlin. 
[4] Rehmer, S.; Juds, M., Wagner, P.; Freudewald, A.; Niewrzol, D.: 
Erste Ergebnisse zur Bestandsaufnahme der PSNV in Unternehmen. In: 
DGUV Forum 3/2024, S. 11–18, Berlin. 
[5] Beerlage, I. (2015): Psychosoziales Belastungs- und Handlungs-
verständnis für Interventionen nach Notfallereignissen und für belas-
tende Einsatzsituationen. In: Perren-Klingler & G. (Hrsg.): Psychische 
 Gesundheit und Katastrophe: Internationale Perspektiven in der psy-
chosozialen Notfallversorgung (S. 1–35). Springer. 
[6] Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) – Gesetz über die Durchführung von 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der  Beschäftigten bei der Arbeit. Erlassen 
1996. 
[7] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (2017b): DGUV 
Grundsatz 306-001 „Traumatische Ereignisse – Prävention und 
 Rehabilitation“. 
[8] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.: Schnelle Hilfe nach 
einem Trauma. In: DGUV KOMPAKT Ausgabe 3/2022, Berlin. 
[9] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (2019): DGUV-Sta-
tistiken für die Praxis 2019: Aktuelle Zahlen und Zeitreihen aus der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. 
[10] RKI (2013): Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 

Das Unfallgeschehen bei Erwachsenen in Deutschland. Ergebnisse 
des Unfallmoduls der Befragung „Gesundheit in Deutschland aktuell 
2010“, RKI: Berlin. 
[11] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (2015a): DGUV Infor-
mation 206-017 „Gut vorbereitet für den Ernstfall! Mit traumatischen 
Ereignissen im Betrieb umgehen“. 
[12] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (2015b): DGUV In-
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indem sie keine Empfehlungen ausspricht. 
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Posttraumatische Belastungsstörung eines 
 Rettungssanitäters als „Wie-Berufskrankheit“ 
Key Facts 

• Das Bundessozialgericht (BSG) meint, Rettungskräfte hätten ein erhöhtes 
Risiko, mit traumatisierenden Ereignissen konfrontiert zu werden 

• Das BSG hat Klassifikationssystemen Erkenntnisse über die Ursachen von 
posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) entnommen 

• Das Urteil des BSG vom 22. Juni 2023, B 2 U 11/20 R wirft auch verfassungs-
rechtliche Fragen auf 

Autor 

 Martin Forchert 

Das Bundessozialgericht hat faktisch eine neue Berufskrankheit (BK) – die PTBS für Rettungs-
sanitäter und -sanitäterinnen – eingeführt. Weder das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
noch sein Beratungsgremium, der Ärztliche Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“, hatten 
bisher neue medizinische Erkenntnisse für die Einführung dieser BK festgestellt. 

E in Rettungssanitäter erlebte nach 
eigener Aussage in seinem Dienst 
eine Reihe von traumatisierenden 

Ereignissen. Gleichzeitig habe in seiner 
Dienststelle eine belastende Situation 
durch Personalknappheit geherrscht. Nach 
zwei Amokläufen, bei denen er als Helfer 
eingesetzt worden war, und nach zwei Sui-
ziderlebnissen hätten sich bei ihm Symp-
tome einer PTBS eingestellt, sagte der Ret-
tungssanitäter. Im Juli 2016 legte er  einen 
Reha-Entlassungsbericht vor, in dem un-
ter anderem eine PTBS festgestellt wurde. 
Diese Erkrankung solle als „Wie-Berufs-
krankheit“ anerkannt werden, verlangte 
der Sanitäter gegenüber dem zuständigen 
Unfallversicherungsträger, der dies jedoch 
ablehnte. Es kam zu einer Klage – zunächst 
vor dem Sozialgericht (SG), dann vor dem 
Landessozialgericht (LSG) und schließlich 
vor dem Bundessozialgericht (BSG). 

Die Klage des Sanitäters vor dem SG blieb 
erfolglos, ebenso die Berufung vor dem 
LSG. Dieses hatte in seinem Urteil neue und 
gesicherte medizinische Erkenntnisse ver-
neint, die bei Rettungssanitätern und -sa-
nitäterinnen ein deutlich erhöhtes  Risiko 
bestätigten, eine PTBS zu entwickeln. Auch 

sei nicht ausreichend belegt, dass die wie-
derholte Konfrontation mit traumatischen 
Ereignissen anderer Personen generell ge-
eignet sei, eine PTBS zu verursachen. 

Das BSG holte zunächst Stellungnahmen 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und des Ärztlichen Sach-
verständigenbeirats „Berufskrankheiten“ 
(ÄSVB) sowie ein medizinisches Sachver-
ständigengutachten ein. Dann hob es die 
Berufungsentscheidung auf und verwies 
den Rechtsstreit an das LSG zurück. 

Die Entscheidung des BSG 

Das BSG hat die grundsätzliche Anerken-
nungsfähigkeit einer PTBS als Wie-BK fest-
gestellt, konnte aber nicht entscheiden, ob 
der Kläger die individuellen Voraussetzun-
gen der Wie-BK erfüllt. 

Schwerpunkt des Urteils war die Frage, ob 
die PTBS im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 2 So-
zialgesetzbuch (SGB) VII eine „nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissen-
schaft durch besondere Einwirkungen“ ver-
ursachte Erkrankung ist, der Rettungssa-
nitäter und -sanitäterinnen „durch ihre 

versicherte Tätigkeit in erheblich höherem 
Grade als die übrige Bevölkerung ausge-
setzt sind“. 

Das BSG meint, Rettungssanitäter und 
 -sanitäterinnen hätten ein erhöhtes Risi-
ko, mit traumatisierenden Ereignissen kon-
frontiert zu werden, wie bereits das LSG 
erkannt habe und wie durch das Sachver-
ständigengutachten bestätigt werde. Sie 
seien „potentiell traumatisierenden Erfah-
rungen in Gestalt erfolgloser Rettungsmaß-
nahmen, der Bergung von Schwerverletz-
ten oder Unfalltoten, des Auffindens von 
Suizidenten und insbesondere des Auffin-
dens und Bergens von Kindern ausgesetzt“. 
Dazu kämen direkte und unverfälschte 
Kontakte als Ersthelfer oder Ersthelferin 
mit schwer verletzten, verstümmelten oder 
sterbenden Menschen. 

In der Gruppe der Rettungssanitäter und 
-sanitäterinnen sei eine höhere Präva-
lenz, also ein höherer Anteil erkrankter 
Menschen im Vergleich mit der Normal-
bevölkerung, nicht erforderlich. Das Ge-
fährdungspotenzial genüge. Wie sich aus 
der „International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health Problems“ 
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(ICD) der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und dem „Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders“ (DSM) der 
Amerikanischen Psychiatrischen Vereini-
gung sowie der AWMF-Leitlinie „Posttrau-
matische Belastungsstörung“ ergebe, seien 
Ursache der PTBS „monokausale Einwir-
kungen von besonderer Qualität“. Kämen 
ohne ein geeignetes Trauma nur andere 
Traumafolgestörungen in Betracht, recht-
fertige die positive Feststellung des Trau-
mas bei Vorliegen der Symptomkriterien 
den Rückschluss auf einen monokausalen 
Ursachenzusammenhang im naturwissen-
schaftlich-medizinischen Sinn. Der Senat 
habe bereits in der Vergangenheit ausge-
führt, dass dann, wenn „eine bestimmte 
Diagnose ein Ereignis einer bestimmten 
Schwere voraussetzt, von einem entspre-
chenden aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand auszugehen“ sei. 

Obwohl die fünfte Fassung des DSM 
(DSM-5) seit 2013 in Deutschland gültig sei, 
habe der das BMAS beratende ÄSVB die 
PTBS bei Rettungssanitätern und -sanitäte-
rinnen nicht in die Vorprüfung einbezogen. 
Der Verordnungsgeber habe sich bis zur 
letzten mündlichen Verhandlung weder 
mit dem sich aus den Diagnosesystemen 
ableitbaren Ursachenzusammenhang aus-
einandergesetzt noch eine Anerkennung 
oder Ablehnung der PTBS als (Listen-)BK 
bei Rettungssanitätern und -sanitäterinnen 
geprüft. Die referierten Erkenntnisse zum 

Vorliegen der allgemeinen Voraussetzun-
gen einer Berufskrankheit seien deswegen 
„neu“ im Sinne von § 9 Abs. 2 SGB VII. 

Die Beweisanträge des beklagten Unfallver-
sicherungsträgers, eine erneute Stellung-
nahme vom ÄSVB einzuholen, hat das BSG 
zurückgewiesen, „weil die Ausführungen 
des Sachverständigen zum aktuellen me-
dizinischen Erkenntnisstand ebenso we-
nig entscheidungserheblich waren wie die 
von ihm zeitgleich erstellte Metaanalyse“. 

Eine abschließende Entscheidung konnte 
das BSG gleichwohl nicht treffen. Es sei 
noch nicht geklärt, ob in der Person des 
Klägers auch die individuellen Vorausset-
zungen für die Feststellung einer PTBS als 
Wie-BK vorlägen. 

Überraschende Argumente 

Das Urteil ist in dreifacher Hinsicht be-
merkenswert: 

• Das BSG hat trotz § 163 Sozialge-
richtsgesetz (SGG) Beweis erhoben. 

• Es hat Klassifikationssystemen 
(ICD 10, DSM-5) Erkenntnisse über 
die Ätiologie (Ursachen für das Ent-
stehen einer Erkrankung) der PTBS 
 entnommen. 

• Es ist in die Rolle der Legislative 
 geschlüpft und hat eine neue Wie-BK 
kreiert. 

Revisionsverfahren beim BSG betreffen 
Rechtsfragen. Den Sachverhalt zu ermit-
teln, ist Aufgabe der Instanzgerichte. In-
dem § 163 SGG das BSG grundsätzlich an 
die tatsächlichen Feststellungen bindet, 
die im angefochtenen Urteil getroffen wur-
den, setzt die Vorschrift für das Revisions-
verfahren einen geklärten Sachverhalt vor-
aus. Falls Revisionsgerichte Gutachten für 
notwendig erachten, um entscheidungser-
hebliche Tatsachen festzustellen, verwei-
sen sie den Rechtsstreit üblicherweise zu-
rück an die Vorinstanz. 

Weder das SG noch das LSG haben den me-
dizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand zum Auftreten und den Ursachen von 
PTBS-Erkrankungen in der Berufsgruppe 
der Rettungssanitäter und -sanitäterinnen 
durch Sachverständigengutachten feststel-
len lassen. Statt den Rechtsstreit deswegen 
zurückzuverweisen, hat der Senat selbst 
ein Gutachten in Auftrag gegeben. Seine 
Beweiserhebung begründet das BSG lapi-
dar damit, dass sogenannte „allgemeine 
(generelle) Tatsachen (Rechtstatsachen)“ 
zu klären waren, für die der Senat in stän-
diger Rechtsprechung Zuständigkeit be-
ansprucht. Eine weitere Erklärung des 
höchst ungewöhnlichen Vorgehens ent-
hält das Urteil nicht. Die Idee, abschlie-
ßend zu entscheiden, kann es nicht sein. 
Denn die Schlusspointe des Urteils besteht 
darin, das selbst in Auftrag gegebene Gut-
achten für nicht entscheidungserheblich 

Das BSG hat die grundsätzliche Anerkennungsfähig-
keit einer PTBS als Wie-BK festgestellt, konnte aber 
nicht entscheiden, ob der Kläger die individuellen 
Voraussetzungen der Wie-BK erfüllt.“ 
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zu erklären und den Rechtsstreit aus an-
deren Gründen zurückzuverweisen. Un-
ter welchen Bedingungen der Senat § 163 
SGG zum Trotz selbst Beweise erhebt, um 
„Rechtstatsachen“ zu klären, ist der Ent-
scheidung nicht zu entnehmen. 

Den generellen Ursachenzusammenhang 
stützt der Senat auf die Klassifikations-
systeme ICD 10/11 und DSM-5 sowie die 
AWMF-Leitlinie zur Therapie der PTBS[1]. 
Die S2k-Leitlinie „Begutachtung psychi-
scher und psychosomatischer Störungen“[2] 
zitiert er dagegen nicht. Das BSG räumt 
also der therapeutischen Sichtweise Vor-
rang gegenüber der gutachterlichen Sicht-
weise ein. 

Diagnosen haben den Sinn, die richtige 
Therapie zu ermöglichen. Klassifikations-
systeme verfolgen primär eine Sprachnor-
mierung im Sinne begrifflicher Konven-
tionen[3]. Die ICD soll die systematische 
Erfassung, Analyse, Interpretation und 
den Vergleich von Mortalitäts- und Mor-
biditätsdaten ermöglichen, die in verschie-
denen Ländern oder Regionen und zu ver-
schiedenen Zeiten erhoben wurden, und 
stellt für diesen Zweck eine gemeinsame 
Sprache (standardisierte Terminologien 
und terminologische Standards) zur Ver-
fügung. Ähnliches gilt für das DSM. Die-
se terminologische Fokussierung scheint 
der Senat erkannt zu haben, da das Urteil 
konstatiert, die ICD sei ein weltweit aner-

kanntes System, mit dem medizinische Dia-
gnosen einheitlich „benannt“ (!) werden. 

Dass die Kategorien, die die Klassifikati-
onssysteme erschaffen, als reale Krank-
heitseinheiten angesehen werden statt 
als psychopathologische Konventionen, 
ist eine schon länger bekannte Gefahr.[4] 
Weder die ICD noch das DSM können den 
Anspruch erheben, psychische Krankhei-
ten zu „definieren“.[5] Der PTBS liegt ein 
deskriptives Konzept zugrunde, das keine 
Aussagen zur Ätiologie enthält.[6] Schlüs-
se von der Diagnose auf die Ursache sind 
daher stets problematisch.[7] Das DSM-5 
enthält sogar einen ausdrücklichen Hin-
weis, dass das Manual nur mit Vorsicht im 
forensischen Kontext verwendet werden 
soll.[8] Jäger warnt davor, Klassifikations-
systeme ohne profunde psychopathologi-
sche Kenntnisse zu verwenden.[9] Ob sich 
der Senat der Limitationen der Klassifika-
tionssysteme und der Gefahr von Fehlinter-
pretationen bewusst war, lässt sein Urteil 
nicht erkennen. Medizinische Quellen, die 
den Wert von ICD oder DSM für ätiologi-
sche Fragestellungen belegen, benennt das 
Urteil nicht. 

Fazit 

Das BSG hat für die Berufsgruppe der Ret-
tungssanitäter und -sanitäterinnen die An-
erkennungsfähigkeit von Erkrankungen 
an PTBS nach § 9 Abs. 2 SGB VII grund-

sätzlich festgestellt und damit faktisch 
eine neue Berufskrankheit geschaffen. 
Sind die individuellen Voraussetzungen 
erfüllt, werden die Unfallversicherungs-
träger Anträge von Rettungssanitätern und 
-sanitäterinnen kaum mehr mit Aussicht 
auf Erfolg ablehnen können. Für Dreßing/
Spellbrink/Hoell[10] ist die Entscheidung ein 
„Meilenstein“. Das BSG habe das Monopol 
des ÄSVB, zu definieren, welche Erkran-
kungen als Berufskrankheit anzuerkennen 
sind, infrage gestellt. Sozialpolitisch mag 
man das Urteil deswegen begrüßen. 

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive er-
scheint es bedenklich. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 
Grundgesetz (GG) bekennt sich zum Prin-
zip der Gewaltenteilung. Art. 20 Abs. 3 GG 
bindet die Rechtsprechung an Gesetz und 
Recht. Gesetzgebung ist Aufgabe der Legis-
lative. § 9 Abs. 1 Satz 2 SGB VII ermächtigt 
allein die Bundesregierung, Krankheiten 
als Berufskrankheiten zu bezeichnen. Es 
fragt sich, was das BSG legitimiert, Recht 
zu setzen, indem es (wenn auch nur fak-
tisch) eine neue Berufskrankheit schafft 
und damit in Konkurrenz zur Bundesregie-
rung tritt. Nicht minder irritiert, dass der 
Senat die medizinische (!) Erkenntnislage 
offenbar besser zu überblicken glaubt als 
der nach § 9 Abs. 1a Satz 2 SGB VII dafür 
eingerichtete ÄSVB.  ←

Fußnoten 
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Desk-Sharing-Studie zu psychischen 
Belastungsfaktoren und Ansätze für 
die Gestaltung 

Key Facts 

• In der bisherigen Forschung wurde Desk Sharing überwiegend im Kontext von 
Großraumbüros oder Open-Space-Konzepten untersucht 

• Diese Studien betrachten zudem überwiegend die physischen Auswirkungen, 
während zu psychischer Belastung und Beanspruchung nur wenige Erkenntnisse 
vorliegen 

• Eine Studie mit knapp 2.000 Teilnehmenden hat die Gestaltungsebenen 
 psychischer Belastung adressiert und auch Beanspruchungsfolgen betrachtet 
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Nachdem sich die Arbeit im Homeoffice in vielen Unternehmen besonders seit der Corona- 
Pandemie etabliert hat, führen auch immer mehr Unternehmen Desk Sharing ein. Desk Sharing 
bedeutet, dass ein Büro- oder Bildschirmarbeitsplatz mit einer, einem oder mehreren anderen 
Mitarbeitenden geteilt wird. 

E ine Befragung des Fraunhofer-Ins-
tituts für Arbeitswirtschaft und Or-
ganisation (IAO) im Jahr 2021 hat 

ergeben, dass bei über 25 Prozent der be-
fragten Betriebe die meisten Bürobeschäf-
tigten keinen festen Arbeitsplatz mehr ha-
ben und über 40 Prozent der Betriebe dies 
für die kommenden Jahre planen.[1] 

Für die Prävention ergibt sich aus dieser 
Entwicklung die Frage, welche Belastung 
und welche Beanspruchungsfolgen mit 
Desk Sharing einhergehen. 

In der bisherigen Forschung wurden einer-
seits im Zusammenhang mit Desk Sharing 
überwiegend Großraumbüros und Open-
Space-Arbeitsbereiche betrachtet, sodass 
es zu einer Konfundierung mit den Büro-
raumkonzepten und gleichzeitig zu einer 
Forschungslücke kommt, welche speziell 
Desk Sharing in kleinen Büroraumkonzep-
ten wie z. B. Einzel- oder Mehrpersonen-
büros betrifft. Die empirischen Studien, 
die sich mit den modernen Bürokonzep-

ten beschäftigen, betrachteten andererseits 
überwiegend die physische Auswirkung 
von non-territorialen Arbeitsumgebungen 
auf den Menschen[2]. Die psychische Be-
lastung und Beanspruchung sowie deren 
Folgen sind meist nicht Gegenstand der 
Untersuchung[3]. Dies zeigt einen weiteren 
Forschungsbedarf auf. 

Das Institut für Arbeit und Gesundheit 
der DGUV (IAG) hat Beschäftigte und 
Führungskräfte, die unter Desk-Sharing-
Bedingungen arbeiten, online befragt. 
Dabei standen Aspekte der psychischen 
Belastung, konkret Arbeitsorganisation, 
Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel und so-
ziale Beziehungen sowie Beanspruchungs-
folgen wie Zufriedenheit, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit im Fokus. Auch wurden 
verschiedene Bürokonzepte berücksichtigt. 
Ziel der Studie des IAG war es, Gestaltungs-
faktoren bei Desk Sharing zu ermitteln, die 
relevante Zusammenhänge mit Zufrieden-
heit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten aufweisen. 

Methodisches Vorgehen 

Es wurde ein Fragebogen mit 92 offenen 
und geschlossenen Items entwickelt. Sie-
ben Items stammten aus dem SFG-WORK-
KFB-2[4], sechs waren angelehnt an den 
MOLA-Fragebogen[5]. Die übrigen wurden 
selbst entwickelt. Der Fragebogen erfasste 
soziodemografische Aspekte, Belastungs-
faktoren bei Desk Sharing, Beanspru-
chungserleben, Beanspruchungsfolgen 
sowie das vorhandene Bürokonzept. 

Die Gesamtstichprobe betrug n = 1.996. Die 
Datenerhebung erfolgte per Onlinebefra-
gung in Form einer Querschnittsuntersu-
chung. Die Zielgruppe waren Beschäftigte, 
Führungskräfte und Unternehmenslei-
tungen, die an mindestens einem Tag pro 
Woche im Büro unter Desk-Sharing-Bedin-
gungen arbeiten und einen Gesamtarbeits-
umfang von mindestens 20 Stunden pro 
Woche an mindestens drei Tagen haben. 
Der Befragungszeitraum erstreckte sich 
vom 7. März 2023 bis zum 31. Juli 2023. 
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Die Stichprobe setzt sich aus 53 Prozent 
Männern und 47 Prozent Frauen zusam-
men, die überwiegend (59 Prozent) in 
Betrieben mit mehr als 1.000 Personen 

arbeiten. 85 Prozent sind Beschäftigte, 
14 Prozent Führungskräfte und weniger 
als 1 Prozent Leitungen. Die Befragten 
stammen aus unterschiedlichen Branchen, 

wobei knapp die Hälfte in der Verwaltung 
oder im öffentlichen Dienst arbeitet. 

Es wurden deskriptive Analysen sowie qua-
litative Analysen durchgeführt. 

Ergebnisse der Studie 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass 
Desk-Sharing-Arbeitsplätze in den ver-
schiedensten Büroraumkonzepten ange-
wendet werden und je nach Gestaltung so-
wohl mit positiven als auch mit negativen 
Beanspruchungsfolgen bei Beschäftigten 
in Zusammenhang stehen. 

Arbeitsorganisation 
Beteiligung: Etwas mehr als die Hälfte der 
Befragten hatte keine Möglichkeit, sich bei 
der Einführung von Desk Sharing zu be-
teiligen. Diese Personen zeigen geringere 
Werte in der Zufriedenheit mit Desk Sha-
ring, Arbeitszufriedenheit, Leistung und 
Gesundheit. Bei knapp 30 Prozent gab es 
Beteiligungsmöglichkeiten, diese haben 
jedoch nur gut ein Drittel davon genutzt. 
Knapp 20 Prozent waren bei der Einfüh-
rung von Desk Sharing noch nicht in der 
Organisation tätig (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Hatten Sie die Möglichkeit, sich bei der Einführung und konkreten 
 Gestaltung von Desk Sharing in Ihrer Organisation zu beteiligen? 
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Teilnahme am Desk Sharing: Knapp ein Vier-
tel gibt an, dass alle in der Organisation am 
Desk Sharing teilnehmen. Bei knapp 30 Pro-
zent der Befragten sind vor allem Führungs-
kräfte davon ausgenommen und bei fast der 
Hälfte nehmen sowohl andere Beschäftigte 
als auch Führungskräfte nicht am Desk Sha-
ring teil (Abbildung 2). In diesen Fällen ge-
ben die Befragten geringere Werte in Bezug 
auf Zufriedenheit mit Desk Sharing, Arbeits-
zufriedenheit, Leistung und Gesundheit an. 

Abbildung 2: Gibt es in Ihrer Organisation auch Beschäftigte, die einen festen 
 persönlichen Arbeitsplatz haben und nicht am Desk Sharing teilnehmen? 
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Anteil verfügbarer Arbeitsplätze: Bei rund 
17 Prozent der Befragten bieten die Büro-
flächen genauso viele Arbeitsplätze, wie es 
Beschäftigte gibt. Bei der Mehrheit (über 
70 Prozent) bieten die Büroflächen Platz für 
50 Prozent beziehungsweise 75 Prozent der 
Beschäftigten. Platz für nur etwa ein Viertel 
der Beschäftigten gibt es in den seltensten 
Fällen (8 Prozent) (Abbildung 3). 

Buchung/Reservierung von Arbeitsplät-
zen: Mehr als die Hälfte der Befragten 

http://www.kleonstudio.com
http://www.kleonstudio.com
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schauen sich (unter anderem) direkt im 
Büro um, wo ein Arbeitsplatz frei ist. Für 
33 Prozent (n = 655) ist das die einzige 
Möglichkeit zur Arbeitsplatzwahl, sie ha-
ben kein Buchungssystem oder Ähnliches. 
30 Prozent haben als Team einen eige-
nen Arbeitsbereich und sprechen sich ab, 
wer wann wo sitzt. 21 Prozent können Ar-
beitsplätze vorab über ein elektronisches 
Buchungssystem reservieren, 11 Prozent 
reservieren vorab über eine (Excel-)Liste 
(Abbildung 4). 

Abbildung 3: Gibt es in Ihrer Organisation für jeden Beschäftigten beziehungsweise 
jede Beschäftigte einen Büroarbeitsplatz, sodass alle gleichzeitig im Büro arbeiten 
könnten? 
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Abbildung 4: Wie können Sie in Ihrer Organisation einen Arbeitsplatz wählen? 
 (Mehrfachnennung möglich) 
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Zeitaufwand für Suchen/Reservieren von 
Arbeitsplätzen: Die Hälfte der Befragten be-
nötigt maximal eine Minute pro Tag für das 
Suchen/Reservieren. Ein Drittel hat zwei 
bis drei Minuten Aufwand und rund 20 Pro-
zent benötigten vier Minuten oder länger. 
Je mehr Zeit pro Tag dafür aufgewendet 
werden muss, desto negativer sind die Wer-
te in allen untersuchten Beanspruchungs-
folgen, insbesondere bei der Zufriedenheit 
mit Desk Sharing. 

Nutzungsregeln: Die Mehrheit (über 80 Pro-
zent) hat Nutzungsregeln für das Desk Sha-
ring. Am häufigsten muss der Arbeitsplatz 
vor dem Verlassen aufgeräumt werden und 
persönliche Gegenstände sind verboten 
(Abbildung 5). 

Störungen, Unterbrechungen, Ablenkung: 
Rund 25 Prozent der Befragten werden 
(eher) häufig gestört beziehungsweise 
unterbrochen oder durch vorbeilaufende 
Personen abgelenkt. Bei mehr als 40 Pro-
zent ist das (eher) nicht der Fall. Ablenkung 
durch vorbeilaufende Personen zeigt sich 
als wichtiger Einflussfaktor auf die Produk-
tivität, Gesundheit und Zufriedenheit mit 
Desk Sharing. 

Arbeitsumgebung 
Vorhandene Büroformen mit Desk Sharing: 
In etwa jeweils der Hälfte der befragten Be-
triebe gibt es Open-Space-Konzepte, Ein-
zelbüros beziehungsweise Zwei- und Drei- 
bis Sechspersonenbüros mit Desk Sharing. 
Am häufigsten nutzen die Befragten (je-
weils über 20 Prozent) Zweipersonenbü-
ros, Open-Space-Bereiche und Drei- bis 
Sechspersonenbüros mit Desk Sharing 
(Abbildung 6). 

http://www.kleonstudio.com
http://www.kleonstudio.com
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Abbildung 5: Welche Regelungen/Richtlinien gibt es in Ihrer Organisation in Bezug auf 
Nutzung, Ordnung und Sauberkeit der Desk-Sharing-Arbeitsplätze für Beschäftigte? 
(Mehrfachnennung möglich) 
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Abbildung 6: Welche Büroform nutzen Sie im Alltag am häufigsten? 
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Rückzugsmöglichkeiten: Geeignete Rück-
zugsmöglichkeiten für ungestörtes Ar-
beiten sind bei knapp der Hälfte der Be-
fragten in den Büroräumen verfügbar, 
signifikant häufiger in Einzelbüros, ge-
folgt von Open-Space-Landschaften. In 
Büros für mehr als 30 Personen gibt es 
diese am wenigsten. Rückzugsmöglich-
keiten sind mit höherer Zufriedenheit mit 
Desk Sharing verbunden. 

Besprechungsräume: 90 Prozent der Be-
fragten können einen Besprechungsraum 
nutzen. Die Mehrheit muss diesen vor der 
Benutzung buchen. Sind Besprechungs-
räume (spontan) nutzbar, sind die Produk-
tivität und Zufriedenheit mit Desk Sharing 
höher und soziale Beziehungen werden 
mehr gefördert. 

Lautstärke: Die Lautstärke an den Arbeits-
plätzen empfinden über 40 Prozent als 
angenehm. 25 Prozent können aufgrund 
der Lautstärke (eher) nicht konzentriert 
arbeiten. 

Ordnung und Sauberkeit: Für rund zwei 
Drittel entsprechen Ordnung und Sauber-
keit an den Arbeitsplätzen (eher) den eige-
nen Vorstellungen. Bei etwa 10 Prozent ist 
das (eher) nicht der Fall. 

Arbeitsmittel 
Ausstattung der Arbeitsplätze: Wo Desk 
Sharing umgesetzt wird, ist überwiegend 
eine gute Ausstattung (höhenverstellbarer 
Tisch und Bürostuhl, separater Monitor) 
vorhanden. 70 Prozent der Befragten tei-
len sich hygienesensible Arbeitsmittel wie 
Tastatur und Maus. 

Ergonomie, Verfügbarkeit, Geeignetheit: 
Rund 75 Prozent geben an, dass sie an den 
Arbeitsplätzen (eher) ergonomisch arbei-
ten können. Bei etwa 10 Prozent ist das 
nicht der Fall. Die Mehrheit der Befragten 
(über 80 Prozent) hat (eher) alle benötigten 
Arbeitsmittel zur Verfügung und empfin-
det diese als (eher) geeignet (Abbildung 7). 
Ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze 
gehen mit besserer selbstberichteter Ge-
sundheit einher, die Verfügbarkeit von Ar-
beitsmitteln mit besserer selbstberichteter 
Produktivität. 
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Abbildung 7: Arbeitsmittel – Ergonomie, Verfügbarkeit, Geeignetheit 
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Die Arbeitsplätze sind so eingerichtet, 
dass ich ergonomisch arbeiten kann. 6,
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44,6 % 31,4 % 14,6 % 

Bei meiner Arbeit stehen mir alle Arbeits-
mittel, die ich benötige, zur Verfügung. 

n = 1.994 
mw = 4,3 
s = 0,9 

Die Arbeitsmittel, die mir zur Verfügung 
gestellt werden, sind für die Erfüllung 

meiner Arbeitsaufgaben geeignet.

n = 1.993 
mw = 4,4 
s = 0,8 
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Zeit zum Einrichten eines Arbeitsplatzes: 
Die benötigte Zeit zum Einrichten des 
Arbeitsplatzes ist sehr unterschiedlich. 
Über die Hälfte benötigen maximal drei 
Minuten zum Einrichten. Knapp 30 Pro-
zent benötigten vier bis fünf  Minuten 
und 16,5 Prozent benötigen mehr als 
fünf  Minuten. 

Unterweisung: 60 Prozent der Befragten 
wurden bisher mindestens einmal zu den 
Arbeitsmitteln unterwiesen. Ein Drittel hat 
keine Unterweisung erhalten. 

Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits-
mittel: Schließfächer/Spinde zur Aufbe-
wahrung sind in den Organisationen der 
Befragten am häufigsten verbreitet, gefolgt 
von Schränken und Rollcontainern. Knapp 
10 Prozent haben keine Aufbewahrungs-
möglichkeiten. 

Über zwei Drittel sind mit den Aufbewah-
rungsmöglichkeiten (eher) zufrieden. Etwa 
15 Prozent sind damit wenig bis gar nicht 
zufrieden. Die Zufriedenheit damit steht 
mit Gesundheit, Produktivität, Zufrieden-

heit mit Desk Sharing und Arbeitszufrie-
denheit in Zusammenhang. 

Soziale Beziehungen 

Abbildung 8: Sozialer Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen 

Q
ue

lle
: I

AG
 /

 G
ra

fik
: k

le
on

st
ud

io
.c

om

100 % 80 % 60 % 40 % 0 % 20 % 

n = 1.883 
mw = 2,8 
s = 1,2 

Durch Desk Sharing ist die Zusammen-
arbeit (z. B. Abstimmungen,  gemeinsame 

Aufgabenerledigung) mit meinen 
 Kolleginnen und Kollegen einfacher. 

24,6 % 9,7 % 17,7 % 29,7 % 

Durch Desk Sharing unterhalte ich mich 
mehr mit Kolleginnen und Kollegen aus 

anderen Abteilungen. 

n = 1.956 
mw = 2,6 
s = 1,3 

Trifft völlig zu (5) Trifft gar nicht zu (1)Trifft eher zu Teils/teils 

n = Gesamtzahl mw = Mittelwert  s = Standardabweichung 

 Trifft eher nicht zu

26,5 % 9,6 % 18,1 % 22,3 % 23,5 % 

18,3 % 

Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen: Gut ein Viertel findet, dass 
die Zusammenarbeit mit Kolleginnen 
und Kollegen durch Desk Sharing (eher) 
einfacher geworden ist. Für über 40 Pro-
zent ist das (eher) nicht der Fall. Diese 
Variable hat den größten Zusammenhang 
mit Produktivität und einen relevanten 
Zusammenhang mit der Gesundheit so-
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Abbildung 9: Probleme von Desk Sharing: störende Aspekte 
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Probleme von Desk Sharing (offene Frage) 
Nachfolgend werden die genannten Probleme bei Desk Sharing dargestellt (Auszug). 

insgesamt 1.768 Nennungen von n = 1.081 Personen 

Zeit und Aufwand für Wechsel, Auf-/Abbau und 
(ergonomisches) Anpassen des Arbeitsplatzes 

202 

Zeit für Arbeitsplatzsuche oder Abstimmung mit Kollegin-
nen und Kollegen, fehlende Reservierungsmöglichkeit

157 

Störungen/Unterbrechungen/Ablenkung 101

ungenügende Anzahl/Verfügbarkeit von
Arbeitsplätzen

65 

1. Arbeitsorganisation 

fehlende/unpassende 
Aufbewahrungsmöglichkeiten 

65

2. Arbeitsmittel 

mangelnde Ordnung, Sauberkeit und Hygiene 202

zu hohe Lautstärke, Unruhe 189 

Entpersonalisierung, fehlendes Wohlfühlklima 128 

3. Arbeitsumgebung 

fehlende Nähe zum Team, Austausch/
Zusammenarbeit/Teamgeist leiden, häufig

wechselnde Sitznachbarn und -nachbarinnen
78 

4. Soziale Beziehungen 

Ablehnung des Konzepts, fehlende Akzeptanz, 
Flexibilität, Offenheit; sinkende Produktivität 

51 

5. Sonstige 

sinkende erlebte Wertschätzung vom Arbeitgeber, 
sinkendes Commitment/Verbundenheit 

33 

100 80 60 40 20 0 120 140 160 180 200 
Anzahl der Nennungen
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